
Mit amtlichen und  
nichtamtlichen Bekanntmachungen
der Gemeinde Georgenthal und
der Gemeinde Emleben

mit den Ortschaften: Altenbergen, Catterfeld,  
Engelsbach, Georgenthal, Gospiteroda,  
Herrenhof, Hohenkirchen, Leina, Nauendorf, 
Petriroda, Schönau v.d.W., Wipperoda
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Sprechzeiten Bürgermeister/
Ortschaftsbürgermeister
OS Altenbergen
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung
Straße der Freundschaft 17a Tel. 0176 56009356
OS Catterfeld
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung
Lindenstraße 16 Tel. 0172 3547445
OS Engelsbach
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung

Tel. 0176 61602132
OS Georgenthal
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung
Tambacher Straße 2 Tel. 0152 01974740
OS Gospiteroda
Ortschaftsbürgermeisterin nach Vereinbarung
Kirchgasse 19 Tel. 03622 66536
OS Herrenhof
Ortschaftsbürgermeister Donnerstag 17:00 - 18:00 Uhr
Alte Dorfstraße 1 Tel. 0173 6877775
OS Hohenkirchen
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung
Hauptstr. 44 Tel. 0176 55187191
OS Leina
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung
Am Heiligen Brunnen 3 Tel. 0171 1722200
OS Nauendorf
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung
Nauendorfer Hauptstraße 15a Tel. 0173 8825707
OS Petriroda
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung

Tel. 0179 2081288
OS Schönau v.d.W.
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung
Ortsstraße 10 Tel. 036253 44672
OS Wipperoda
Ortschaftsbürgermeister nach Vereinbarung
Hintergasse 19 Tel. 0173 6757600
Gemeinde Emleben Mittwoch 16:00 - 18:00 Uhr
Philipp Kalisch Tel. 0151 27061960

E-Mail-Adresse des Bauhofs Georgenthal
Bauhof@georgenthal.de

Gemeinsame Schiedsstelle  
der Landgemeinde Georgenthal  
und der Gemeinde Emleben
Die Landgemeinde Georgenthal unterhält eine Schiedsstelle, die 
auch für die Gemeinde Emleben zuständig ist. Die Schiedstelle 
hat ihren Sitz in Georgenthal, Tambacher Straße 2.
Die Schiedspersonen sind ehrenamtlich für das Land Thüringen 
tätig. Die Aufsicht über die Schiedspersonen hat das Amtsge-
richt. Die Tätigkeit der Schiedsstelle ist gemäß § 46 Thüringer 
Schiedsstellen Gesetz (ThürSchStG) kostenpflichtig. Sprechzei-
ten erfolgen nach Vereinbarung mit den Schiedspersonen und 
werden im Rathaus stattfinden.
Zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen be-
steht die Aufgabe der Schiedspersonen darin, festgefah-
rene Konfliktsituationen aufzubrechen, dadurch kleinere 
Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zivil- und 
strafrechtlicher Art zu schlichten und durch Abschluss eines 
entsprechend zu protokollierenden Vergleichs zu beenden. 
I.d.R. betrifft das in der Praxis nachbarschaftsrechtliche 
Streitigkeiten.
Ansprechpartner & Kontakt zur Schiedstelle:
Herr Helge Rau im Bürgerbüro  036253 32613
schiedsstelle@georgenthal.de

Öffnungszeiten der Verwaltung Georgenthal 
und des Einwohnermeldeamtes
Verwaltung Georgenthal
Tambacher Straße 2, 99887 Georgenthal
Zentrale  036253 38 0
Montag 09:00 - 11:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr
Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten.

Öffnungszeiten des Bürgerbüros in Schönau 
vor dem Walde
Ortsstraße 10, 99887 Georgenthal
OT Schönau vor dem Walde Telefon 036253 32611
Montag 09:00 - 11:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr

Öffnungszeiten der Bibliothek und 
Touristinfo
im Bürgerhaus „Thüringer Wald“, Bahnhofstraße 8
Leitung: Frau Kretschmann,
Email: tourist@georgenthal.de Tel. 036253/469755
Öffnungszeiten:
Montag 09:30 - 14:00 Uhr
Dienstag 09:30 - 12:30 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:30 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag 09:30 - 14:00 Uhr
Samstag 10:00 - 12:00 Uhr (April bis Oktober)

Sprech- und Öffnungszeiten / 
Wichtige Rufnummern

Einwohnermeldeamt

für Angelegenheiten des Pass- und Meldewesens
Einwohnermeldeamt Georgenthal
Tambacher Straße 2, 99887 Georgenthal
Frau Rydwal  036253 38 105
meldestelle@georgenthal.de
Frau Weida   036253 38 106
ov5@georgenthal.de
Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten.

Nächster Redaktionsschluss
Donnerstag, dem 6. März 2025

Nächster Erscheinungstermin
Freitag, dem 21. März 2025

Alle Einsendungen zum Amtsblatt bitte per E-Mail
und ausschließlich an die Adresse:

amtsblatt@georgenthal.de
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Frau Rydwal (Einwohnermeldeamt)   38 105
meldestelle@georgenthal.de
Frau Weida (Einwohnermeldeamt)   38 106
ov5@georgenthal.de
Frau Kämmerer (Friedhofswesen)   38 224
friedhof@georgenthal.de
Frau Löhr
(Verwaltungsangelegenheiten Kindertagesstätten)   38 115
kindergarten@georgenthal.de
Herr Ulfich
(Verwaltungsangelegenheiten Kindertagesstätten) 38 117
ov4@georgenthal.de

Kindertagesstätten
Gemeinde Georgenthal
Einrichtung „Spatzennest“ in Altenbergen
Leiterin Frau Theeg  Tel. 036253 25273

kita-spatzennest@georgenthal.de
Einrichtung „Villa Pusteblume“ in Georgenthal
Leiterin Frau Abraham-Klein  Tel. 036253 25464

kita-villa-pusteblume@georgenthal.de
Einrichtung „Schnatterinchen“ in Herrenhof
Leiterin Frau Wandrowec 

(kommissarische Leiterin)  Tel. 036253 42456
kita-schnatterinchen@georgenthal.de

Einrichtung „Zwergenland“ in Leina
Leiterin Frau Stirtzel  Tel. 03622 905830

kita-zwergenland@georgenthal.de
Einrichtung „Villa Kunterbunt“ in Schönau v. d. Walde
Leiterin Frau Fischer  Tel. 036253 42458

kita-villa-kunterbunt@georgenthal.de

Gemeinde Emleben
Einrichtung „Tausendfüßler“ in Emleben
Leiterin Frau Schuch  Tel. 03621 755367

tausendfuessler@gemeinde-emleben.de

Weitere wichtige Rufnummern  
und Öffnungszeiten

Kreis- und Landesbehörden
Landratsamt Gotha
Zentrale  .................................................................  03621 214-0
Landespolizei Thüringen
Polizeiinspektion Gotha
Schubertstraße 6, 99867 Gotha  ................................ 03621 780
KOBB Frau Drößmer  ..........................................  036253-38216
OT Georgenthal:
dienstags  ....................................................  09:00 bis 11:30 Uhr
donnerstags  ...............................................  14:00 bis 16:00 Uhr
Rettungsleitstelle Gotha  ..................................... 03621 36550
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst  ............................. 112
Notruf Polizei  ...................................................................... 110
Zentrale Leitstelle des Landkreises Gotha  ....... 03621 36550

Thüringer Forstamt Finsterbergen
Friedrichrodaer Weg 3, 99894 Friedrichroda, Ortsteil Finsterbergen
Tel.:  ........................................................................ 03623 36250
Fax  ....................................................................... 03623 362520
Zuständige Revierleiter:

Stadtwald Ohrdruf
Revierleiter Herr Bock  ..................  0162 9680467

Revier 05 Neues Haus
Revierleiter Herr Dubetz, Dirk
Telefon:  .....................................  0361 573913229
Fax:  ...........................................  0361 571913229
Mobil:  ............................................  0172 3480150
E-Mail (dienstlich):
........................... dirk.dubetz@forst.thueringen.de

Wichtige Telefonnummern  
und Mail-Adressen

Vorwahl Georgenthal   036253
Zentrale   Tel.: 38 0 Fax: 38 102
Bürgermeister
Herr Hofmann   38 111
Frau Schaefer (Vorzimmer/Sekretariat)   38 111
sekretariat@georgenthal.de
Stabsstelle Organisation, Zentrale Dienste, Bürgerbüro
Herr Rau (Leiter)   32613
stabsstelle@georgenthal.de
N.N. (Bürgerbüro Schönau v.d.W.)  32611
buergerbuero@georgenthal.de
Hauptamt
Frau Lehmann (Sitzungsdienst/Wahlen)   38 229
hv2@georgenthal.de
Frau Raßbach (Allg. Verwaltungsangelegenheiten)  38 118
hv6@georgenthal.de
Frau Kretschmann (Bibliothek/Touristinformation)   46 97 55
tourist@georgenthal.de
Frau Schunke (Kultur und Tourismus, Jugend-, Vereins- 
und Öffentlichkeitsarbeit)  38 108
hv5@georgenthal.de
Herr Baier (Kultur und Tourismus, Jugend-, Vereins- und
Öffentlichkeitsarbeit) 38 227
hv1@georgenthal.de
Frau Kressig (Jugendsozialarbeiterin)   46 49 6
Frau Nürnberger (Jugendsozialarbeiterin)   0151 42 26 47 72
Herr Schuchhardt (Jugendsozialarbeiter)   0170 16 80 66 3
Frau Zinserling (Personalangelegenheiten)   38 206
personal@georgenthal.de
Frau Seiler (Personalangelegenheiten)   38 116
hv4@georgenthal.de
Frau Ulfich (Standesamt/Urkundenstelle)   38 113
standesamt@georgenthal.de
Bauamt
Herr Cramer (Leiter)   38 230
bauverwaltung@georgenthal.de
Frau Schache (Allgemeine Bauverwaltung)   38 218
bv1@georgenthal.de
Frau Thörmer (Liegenschaften)   38 203
liegenschaften@georgenthal.de
Frau Kornhaß (Wohnungsverwaltung)   38 226
bv2@georgenthal.de
Herr Heine (Techn. Gebäudeverwaltung)   38 204
bv3@georgenthal.de
Finanzverwaltung
Frau Frank (Leiterin)   38 214
finanzverwaltung@georgenthal.de
Frau Kirchner (Buchhaltung)   38 207
fv4@georgenthal.de
Frau Schädel (Buchhaltung)   38 228
fv1@georgenthal.de
Frau Grimm (Kassenverwaltung)   38 213
kassenverwalter@georgenthal.de
Frau Leffler (Barkasse)   38 107
barkasse@georgenthal.de
Frau Heßland (Kämmerei)   38 233
kaemmerei@georgenthal.de
Frau Trott (Kämmerei) 38 232
fv2@georgenthal.de
Herr Klötzer (Steuern)   38 208
steuern@georgenthal.de
Ordnungsamt
Frau Baumbach (Leiterin)   38 219
ordnungsverwaltung@georgenthal.de
Frau Hofmann (Allg. Ordnungsangelegenheiten)   38 225
ov1@georgenthal.de
Frau Stötzer (Allg. Ordnungsangelegenheiten) 38 217
ov3@georgenthal.de
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Weißer Ring e. V.
Tel.:  .................................................................... 0151 55164674
Seelsorge
Kloster St. Gabriel  ............................................... 036253 25142
SHG Freundeskreis Ohrdruf für Suchtkranke & Angehörige
Gruppentreffen Dienstag  ...............................  18:30 - 20:00 Uhr
Landeskirchliche Gemeinschaft Ohrdruf Vollrathstraße 3
Anfragen an  .......................................................... 03620591476
...................................................................... oder 0170 9018684
Info www.freundeskreise-sucht.de

TZG Ernstroda
bei freilaufenden Nutztieren  ................................... 03623 36150

Die Deutsche Rentenversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung führt ab sofort wieder jeden 
1. und 3. Donnerstag im Monat in der Zeit von 13:00 bis 17:30 
Uhr eine Sprechstunde im Zimmer 16 im Rathaus Ohrdruf durch.
Bei schriftlichen Anträgen vorab unter der Rufnummer: 0174 
9177431 einen Termin vereinbaren.

Vereine/Verbände
Verband der Behinderten Gotha e. V.
Telefon und Fax  ................................................... 03621 408080
Sprechzeiten:
Mo - Do  .........................................................  07:30 - 14:30 Uhr
Fr  ...................................................................  07:30 - 12:00 Uhr

Mieterverein Gotha und Umgebung e.V.
Justus-Perthes-Str. 11 ..................................Tel. 03621/400 184
99867 Gotha ................................................. Fax 03621/733 372
E-Mail: 
mieterverein.gotha@t-online.de
Homepage: 
www.mieterverein-gotha.de
Montag  ..........................................................  08.00 - 16.00 Uhr
Dienstag  ........................................................  08.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch  ....................  08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag  ....................................................  08.00 - 14.30 Uhr
Freitag  ...........................................................  08.00 - 12.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Amtlicher Teil

Gemeinde Georgenthal

Information der Friedhofsverwaltung
Wir möchten Sie darüber informieren, dass auf den Fried-
höfen in allen Ortschaften der Gemeinde Georgenthal in der 
Zeit vom

17. - 21. März 2025
die jährliche Grabmalprüfung durch die Fa. KMD, Sven Trut-
schel, Geratal, durchgeführt wird. Der angegebene Termin 
erfolgt vorbehaltlich angemessener Witterungsbedingun-
gen.

Ordnungsamt/Friedhofsverwaltung

Revier 06 Georgenthal
Revierleiter Herr Hopf, Alexander
Mobil:  ............................................  0172 2598163
E-Mail (dienstlich):
.....................  alexander.hopf@forst.thueringen.de

Revier 07 Finsterbergen
Revierleiter Dr. Struck, Gerhard
Mobil:  ............................................  0172 3480435
E-Mail (dienstlich):
.....................  gerhard.struck@forst.thueringen.de

Meldung und Beseitigung von Wildunfällen sowie Wildschaden-
sprotokolle für die Versicherung
Mo. - Fr. 07:00 - 15:30 Uhr im Forstamt Finsterbergen
außerhalb der normalen Dienstzeit des Forstamtes von den o. a. 
Revierleitern (soweit keine Rufbereitschaft ausgelöst ist).
Rechte und Pflichten der Jagdpächter werden dadurch nicht 
berührt.

Notrufnummern + Havariedienste
Giftinformationszentrale Erfurt  .......................... 0361 730730
Kampfmittelbergungsdienst  ............................... 0361 493060
Tauber Delaborierung GmbH, In der Hochstedter Ecke 2

Neue Servicenummer bei der TEAG
TEAG Thüringer Energie AG Stromversorgung
Kundenservice  .................................................. 03641 817 1111
TEN Thüringer Energienetz GmbH und Co KG
Störungsdienst  .......................................... 0800 686 1166 (24h)
Abschaltung der alten Nummern ab dem 31.12.2020!

Gasversorgung:
Ohra Energie GmbH,
Am Bahnhof 4, 99880 Fröttstädt  ...........................  03622 621-6

Wasser/Abwasser
Bereitschaftsdienst
WAZV Apfelstädt Ohra  ...................................... 03624 3170333
WAZV Schilfwasser-Leina  ................................. 03623 3118030

Mülldeponie Wipperoda  .................................... 036253 31129

Entsorgung
Standort: Kreismülldeponie OT Wipperoda, An der Hardt 1
99887 Gemeinde Georgenthal
Tel.:  ...................................................................... 036253 31129
Mo - Fr  ...........................................................  09:00 - 16:00 Uhr
und jeden 1. Sa des Monats  .........................  09:00 - 12:00 Uhr
Schadstoffentsorgung:
immer dienstags  ............................................  11:30 - 14:30 Uhr
Wertstoffhof Ohrdruf, Suhler Str. 7 b
Tel.:  ...................................................................... 03624 313874
Di - Fr  .............................................................  10:00 - 18:00 Uhr
Sa  ..................................................................  08:00 - 14:00 Uhr
Annahme von Sonderabfall:
Di  ...................................................................  15:00 - 18:00 Uhr
Abnahme von:
Sperrmüll, Schrott, Elektroschrott, Grünschnitt, Altholz

Restmüllabfuhr:
Stadtwirtschaft Gotha GmbH  .............................. 03621 387413
Bioabfall:
Steudel & Bischof Entsorgungs GmbH  ................. 03621 45800

Beratung zu erzieherischen Hilfen /
Sorge- und Umgangsregelung
Jugendamt Gotha, Frau Zeitsch  .......................... 03621 214318
Beratung für Frauen
bei häuslicher Gewalt (seelisch und/oder körperlich) /
in schwierigen Lebenssituationen /
Beratung zum Gewaltschutzgesetz und zu Stalking
Frauenhaus Gotha  ................................................03621 403209
Familienhebammensprechstunde in Ohrdruf
Beratungsstelle Ohrdruf, 
Zimmerstr. 3
dienstags  ................................................. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
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Vorschläge zur Verleihung der 
Ehrenmedaille der Landgemeinde 
Georgenthal erbeten
Die Landgemeinde Georgenthal verleiht aufgrund ihrer 
Satzung zur Ehrenordnung jährlich an Personen und Per-
sonenvereinigungen, die sich in besonderer Art und Wei-
se ehrenamtlich - insbesondere auf sozialem, kulturellem, 
kommunalpolitischem, sportlichem, ökonomischem oder 
ökologischem Gebiet - um die Landgemeinde Georgenthal 
und ihre Einwohner verdient gemacht haben, das Ehrenamt 
in besonderer Weise fördern, oder anderweitig zur Erhö-
hung des Ansehens der Landgemeinde beigetragen haben, 
die Ehrenmedaille der Landgemeinde Georgenthal. Ebenso 
kann das Lebenswerk verdienstvoller Bürger mit der Ehren-
medaille gewürdigt werden.
Vorschläge zur Verleihung der Ehrenmedaille der Landge-
meinde Georgenthal kann jede natürliche und jede juristi-
sche Person bis zum 31. März des Jahres der vorgesehe-
nen Verleihung gegenüber dem Bürgermeister einbringen. 
Über die Verleihung der Ehrenmedaille entscheidet der Ge-
meinderat der Landgemeinde durch Beschluss in nichtöf-
fentlicher Sitzung.
Die Gemeindeverwaltung bittet daher um Einreichung von 
Vorschlägen zur Verleihung der Ehrenmedaille der Land-
gemeinde Georgenthal im Jahr 2025. Die Vorschläge sind 
schriftlich unter Angabe des Absenders mit einer ausführ-
lichen Begründung

bis zum 31. März 2025
auf dem Postweg an die Gemeindeverwaltung Georgenthal
Herrn Bürgermeister Florian Hofmann
99887 Georgenthal,
Tambacher Straße 02
oder per E-Mail an stabsstelle@georgenthal.de zu richten.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die Datenschutzinformationen gemäß Artikel 12, 13 Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) sind auf der Internetseite 
der Landgemeinde Georgenthal unter www.georgenthal.
de. hinterlegt und dort einsehbar.

Wahlbekanntmachung
1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 

Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Georgenthal ist in folgende 13 Wahlbezirke 
eingeteilt:

Wahl-
bezirk

Abgrenzung 
des
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums,
(Straße, Nr., Zimmer-
Nr.)

barriere-
frei
6)

0001 Ortschaft 
Herrenhof

Bürgerhaus Herrenhof,
Alte Dorfstraße 1, 
Georgenthal

Nein

0002 Ortschaft 
Georgenthal -
Grundschule

Grundschule,
Auestraße 36,
Georgenthal

Nein

0003 Ortschaft 
Nauendorf

Alte Schule, 
Nauendorfer
Hauptstraße 39,
Georgenthal

Nein

0004 Ortschaft 
Hohenkirchen

Kulturraum,
Hauptstraße 44, 
Georgenthal

Ja,
mit Hilfe

0005 Ortschaft 
Petriroda

Saal Gaststätte 
„Kranichmoor“,
Brühlstraße 15,
Georgenthal

Nein

Einladung zur Einwohnerversammlung 
für die Einwohner  

der Landgemeinde Georgenthal
Entsprechend § 15 Absatz 1 der Thüringer Kommunalord-

nung findet
am Dienstag, dem 25.02.2025, um 18:00 Uhr

im Gasthaus „Zum Paradies“
Talstraße 34

OT Engelsbach
99887 Georgenthal

eine Einwohnerversammlung statt.
Alle Einwohner der Landgemeinde Georgenthal sind hierzu 
herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Informationen des Bürgermeisters der Landgemeinde 

Georgenthal über die Entwicklung der Landgemeinde 
und der Ortschaft Engelsbach

2. Anfragen an den Bürgermeister

3. Sonstiges

Zur besseren Vorbereitung der Einwohnerversammlung 
wird darum gebeten, beabsichtigte Anfragen an den Bür-
germeister bis zum 20.02.2025 schriftlich bei der Gemein-
deverwaltung Georgenthal, 99887 Georgenthal, Tamba-
cher Straße 02, einzureichen.

Georgenthal, den 06.01.2025
Florian Hofmann
Bürgermeister

Einladung zur Einwohnerversammlung 
für die Einwohner  

der Landgemeinde Georgenthal
Entsprechend § 15 Absatz 1 der Thüringer Kommunalord-

nung findet
am Donnerstag, dem 27.03.2025, um 18:00 Uhr

im Gasthaus „Schillers Höhe“
Am Denkmal 02
OT Catterfeld

99887 Georgenthal
eine Einwohnerversammlung statt.

Alle Einwohner der Landgemeinde Georgenthal sind hierzu 
herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Informationen des Bürgermeisters der Landgemeinde 

Georgenthal über die Entwicklung der Landgemeinde 
und der Ortschaft Catterfeld

2. Anfragen an den Bürgermeister

3. Sonstiges

Zur besseren Vorbereitung der Einwohnerversammlung 
wird darum gebeten, beabsichtigte Anfragen an den Bür-
germeister bis zum 21.03.2025 schriftlich bei der Gemein-
deverwaltung Georgenthal, 99887 Georgenthal, Tamba-
cher Straße 02, einzureichen.

Georgenthal, den 21.01.2025
Florian Hofmann
Bürgermeister
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Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 
14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Georgenthal, den 21.01.2025
Die Gemeindebehörde

Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter und für Personen, die divers oder ohne Eintrag im 
Geburtenregister sind.

Beschlüsse des Haupt- und 
Finanzausschusses

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 
Georgenthal Nr. 3/2024
Der Haupt- und Finanzausschuss der Landgemeinde Geor-
genthal beschließt in seiner Sitzung am 10.12.2024:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Außerplanmäßigen 
Ausgabe in der Haushaltsstelle 6300.104.9500 - Baumaßnah-
men im UA Gemeindestraßen/ Straße Am Park Altenbergen - in 
Höhe von 16.000,00 € zu. 

0006 Ortschaft 
Altenbergen

Club am Park,
Am Park 2,
Georgenthal

Ja,
mit Hilfe

0007 Ortschaft 
Catterfeld

Mehrzweckhalle,
Zum Denkmal 5,
Georgenthal

Ja

0008 Ortschaft 
Engelsbach

Dorfgemeinschafts-
raum, Talstraße 1c, 
Georgenthal

Nein

0009 Ortschaft 
Gospiteroda

Dorfgemeinschafts-
raum, Kirchgasse 12,
Georgenthal

Nein

0010 Ortschaft Leina Dorfgemeinschafts-
haus, Uelleber Straße 
64,
Georgenthal

Ja

0011 Ortschaft 
Schönau
vor dem Walde

Gerätehaus der
Freiwilligen Feuerwehr,
Schmiedsgasse, 
Georgenthal

Ja

0012 Ortschaft 
Wipperoda

Dorfgemeinschafts-
raum, Ann der Hardt 6, 
Georgenthal

Nein

0013 Ortschaft 
Georgenthal -
Bürgerhaus

Bürgerhaus,
Bahnhofstraße 8,
Georgenthal

Ja

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 27.01.2025 bis 02.02.2025. übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwah-
lergebnisses um 16:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung, 
Tambacher Straße 2, 99887 Georgenthal zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Be-
werber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Lan-
desliste sie gelten soll.
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Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 
Georgenthal Nr. 4/2024
Der Haupt- und Finanzausschuss der Landgemeinde Geor-
genthal beschließt in seiner Sitzung am 10.12.2024:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der überplanmäßigen 
Ausgabe in der Haushaltsstelle 8803.000.9500 - Baumaßnahme 
im UA Allgemeines Grundvermögen Am Flößgraben 26-40 - in 
Höhe von 27.000,00 € zu. Die Deckung erfolgt durch Minderaus-
gaben in der Haushaltsstelle 8840.000.9500 - Baumaßnahme im 
UA Allgemeines Grundvermögen Hauptstraße 42-44 - in Höhe 
von 27.000,00 € zu.
Stimmabgabe:  ...................................................................  offen
Gewählte Gemeinderatsmitglieder:  .......................................... 6
Stimmberechtigt:  ...................................................................... 7
Anwesende Stimmberechtigte:  ................................................ 6
Ja - Stimmen:  ........................................................................... 6
Nein - Stimmen:  ................................................................  keine
Enthaltungen:  ....................................................................  keine
Auf Grund § 38 ThürKO vom 16. August 1993 in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41) - in der 
derzeit gültigen Fassung - war kein Ausschussmitglied von der 
Stimmabgabe ausgeschlossen.

Georgenthal, den 11.12.2024
Hofmann   - Siegel -
Bürgermeister

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in der Haushalts-
stelle 6300.702.9500 - Baumaßnahmen im UA Gemeindestra-
ßen/ Grüner Weg Petriroda - in Höhe von 16.000,00 €.
Stimmabgabe:  ...................................................................  offen
Gewählte Gemeinderatsmitglieder:  .......................................... 6
Stimmberechtigt:  ...................................................................... 7
Anwesende Stimmberechtigte:  ................................................ 6
Ja - Stimmen:  ........................................................................... 6
Nein - Stimmen:  ................................................................  keine
Enthaltungen:  ....................................................................  keine
Auf Grund § 38 ThürKO vom 16. August 1993 in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41) - in der 
derzeit gültigen Fassung - war kein Ausschussmitglied von der 
Stimmabgabe ausgeschlossen.

Georgenthal, den 11.12.2024
Hofmann   - Siegel -
Bürgermeister

Ausschreibung Kiosk-Pächter
Die Landgemeinde Georgenthal sucht für den Kiosk im Freibad in Georgenthal und für

den Kiosk im Waldschwimmbad Schönau vor dem Walde einen

Pächter (m/w/d)
Für die im Freibad in Georgenthal und im Waldschwimmbad 
Schönau vor dem Walde befindlichen Kioske suchen wir ab 
dem 01.06.2025 einen Pächter. Die Schwimmbäder der Land-
gemeinde Georgenthal bietet Spaß und Erholung für Jung und 
Alt sowie Groß und Klein.
Die Badsaison beginnt je nach Wetterlage Anfang Juni und 
endet im August/September. Während der gesamten Saison 
sind die Freibäder täglich geöffnet. Bei Lufttemperaturen un-
ter 20 °C bleiben die Bäder geschlossen.
Die regelmäßigen Öffnungszeiten der Kioske sollten an die 
Öffnungszeiten der Bäder angepasst und vom Wetter abhän-
gig sein. Eine enge Absprache mit dem Freibadpersonal ist 
erforderlich.
Der Pachtvertrag wird zunächst für eine Saison abgeschlos-
sen. Die Landgemeinde ist aber an einer dauerhaften Ver-
pachtung interessiert.
Für die gastronomische Einrichtung suchen wir einen Päch-
ter, welcher sich eigenverantwortlich um das gastronomische 
Wohl unserer Badegäste kümmert.
Folgende Rahmenbedingungen werden vorgegeben:
•	 gastronomische Versorgung der Badegäste
•	 gaststättenrechtliche Voraussetzungen des Pächters
•	 zuverlässige und freundliche Persönlichkeit möglichst mit 

Erfahrung in der Gastronomie oder vergleichbaren Berei-
chen

•	 durchgängige Öffnungszeiten
Aus der Bewerbung soll eine konzeptionelle Vorstellung unter 
Berücksichtigung der vorgenannten Rahmenbedingungen er-
sichtlich sein.
Wir erwarten eine Auswahl an kleinen warmen und kalten 
Speisen, Eis, Kuchen und Getränken zu marktüblichen Prei-
sen. Das Angebot kann selbstverständlich eigenverantwort-
lich gestaltet werden. Die Speisen und Getränke sollten je-
doch in umweltfreundlicher Form bzw. Verpackungsmaterial 
angeboten werden. Schwerbehinderte Bewerber werden bei 
gleicher Eignung und Befähigung entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen mit Lebenslauf, Prüfungs- und Beschäf-
tigungsnachweisen, ggf. Nachweis der Schwerbehinderung 
bis zum 14.03.2025 an:

Gemeinde Georgenthal
Herrn Bürgermeister Florian Hofmann

- persönlich -
Tambacher Str. 2, 99887 Georgenthal

Hinweise:
Teure und aufwändige Bewerbungsmappen sind nicht erfor-
derlich. Wir bitten die Bewerbungsunterlagen in Kopie ein-
zureichen. Nicht berücksichtigte Bewerbungen werden nach 
Abschluss des Verfahrens vernichtet.
Wird die Rücksendung der Unterlagen gewünscht, legen 
Sie bitte einen adressierten und ausreichend frankierten Rü-
ckumschlag bei. Bewerbungen per E-Mail sind aus Daten-
schutzgründen nicht zulässig. Durch die Bewerbung entste-
hende Kosten werden nicht erstattet.

Information zum Datenschutz:
Ihre Daten werden durch die Gemeinde Georgenthal im Ein-
klang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-
GVO) und dem Thüringer Datenschutzgesetz verarbeitet. Mit 
der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen 
Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen 
Daten durch die Gemeinde Georgenthal im Rahmen die-
ses Ausschreibungsverfahrens (Zweck der Verarbeitung). 
Die Einwilligung können Sie jederzeit wiederrufen (ein Wider-
ruf führt zum Ausschluss aus dem laufenden Verfahren). Nach 
Abschluss des Ausschreibungsverfahrens werden die Daten 
nicht berücksichtigter Bewerber/innen datenschutzkonform 
vernichtet. Ihre Rechte hinsichtlich des Datenschutzes er-
geben sich aus der EU-DSGVO und dem Thüringer Daten-
schutzgesetz.

Florian Hofmann
Bürgermeister
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dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die un-
ter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Georgenthal, den 21.01.2025
Die Gemeindebehörde

Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter und für Personen, die divers oder ohne Eintrag im 
Geburtenregister sind.

Abstimmungsbekanntmachung

für die Durchführung einer Abstimmung über ein 
Ratsreferendum in der Gemeinde Emleben am 
23.02.2025
1. Die Abstimmung erfolgt über den Bürgerentscheid mit dem 
Wortlaut:
„Sind Sie dafür, dass Windenergie-Anlagen auf dem Gebiet 
der Gemeinde Emleben errichtet werden dürfen?“

Die Abstimmung findet am Sonntag, den 23.02.2025 statt. Die 
Abstimmung dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

Gemeinde Emleben

Information der Friedhofsverwaltung
Wir möchten Sie darüber informieren, dass auf dem Friedhof 
der Gemeinde Emleben in der Zeit vom

17. - 21. März 2025
die jährliche Grabmalprüfung durch die Fa. KMD, Sven Trut-
schel, Geratal, durchgeführt wird. 

Der angegebene Termin erfolgt vorbehaltlich angemessener 
Witterungsbedingungen.

Ordnungsamt/Friedhofsverwaltung

Wahlbekanntmachung
1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 

Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Emleben bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum wird im Bürgerhaus Emleben,

Gartenstraße 19, 99869 Emleben
eingerichtet.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 27.Januar 2025 bis 02. Februar 2025 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwah-
lergebnisses um 16:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung, 
Tambacher Straße 2, 99887 Georgenthal zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
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7. Einen Abstimmungsschein erhält auf Antrag,
7.1.ein in das Bürgerverzeichnis eingetragener Abstimmungsbe-

rechtigter oder
7.2.ein nicht in das Bürgerverzeichnis eingetragener Abstim-

mungsberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Bürgerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Abstimmungsrecht aufgrund einer erhobenen 
Einwendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde 
erst nach Abschluss des Verzeichnisses der Abstim-
mungsberechtigten bekannt wird.

8. Abstimmungsscheine können von in das Bürgerverzeichnis 
eingetragenen Abstimmungsberechtigten ab dem Zugang der 
Abstimmungsbenachrichtigung bis zum zweiten Tag vor der Ab-
stimmung (21.02.2025), bis 18.00 Uhr, bei der Landgemeinde 
Georgenthal, Tambacher Str. 2, 99887 Georgenthal (Zimmer 214) 
mündlich oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische An-
tragstellung ist unzulässig. Im Falle nachweislich plötzlicher Er-
krankung, die ein Aufsuchen des Abstimmungsraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann 
der Antrag noch bis zum Abstimmungstag, 15.00 Uhr im Abstim-
mungsraum: Bürgerhaus, Gartenstraße 19, 99869 Emleben, ge-
stellt werden. Versichert ein Abstimmungsberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Abstimmungsschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tag vor der Abstimmung (22.02.2025), 
12.00 Uhr, ein neuer Abstimmungsschein erteilt werden. Nicht 
in das Bürgerverzeichnis eingetragene Abstimmungsberechtig-
te können aus den unter 7.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Abstimmungsscheines 
noch bis zum Abstimmungstag, 15.00 Uhr, stellen.

9. Wer den Abstimmungsscheinantrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Abstimmungs-
berechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Mit dem Abstimmungsschein erhält der 
Abstimmungsberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Abstimmungsbriefumschlag, auf dem die Anschrift 

der Landgemeinde Georgenthal, die Nummer des Stimmbe-
zirkes und des Abstimmungsscheins angegeben ist, sowie 
ein Merkblatt für die Briefabstimmung.

Die Abholung von Abstimmungsschein und Briefabstimmungs-
unterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Abstimmungsberechtigte vertritt; 
dies hat sie der oben genannten Behörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. Bei der Briefabstim-
mung muss der Abstimmungsberechtigte den Abstimmungs-
brief so rechtzeitig an die auf dem Abstimmungsbriefumschlag 
angegebene Stelle absenden, dass der Abstimmungsbrief dort 
spätestens am Abstimmungstag, dem 23.02.2025 bis 18:00 
Uhr eingeht. Der Abstimmungsbrief kann auch bei der auf dem 
Abstimmungsbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben 
werden. Nähere Hinweise über die Briefabstimmung sind dem 
Merkblatt für die Briefabstimmung zu entnehmen.

10. Die Gemeinde Emleben bildet einen Stimmbezirk. Der Ab-
stimmungsraum befindet sich im:
Bürgerhaus Emleben
Gartenstraße 19
99869 Emleben
In den Abstimmungsbenachrichtigungen, die den Abstim-
mungsberechtigten spätestens bis zum 01.02.2025 (22. Tag 
vor der Abstimmung) übersandt worden sind, sind der Abstim-
mungsbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem 
der Abstimmungsberechtigte abzustimmen hat.

Das Abstimmungsergebnis wird im Anschluss an die Ergebnis-
ermittlung der Bundestagswahl ermittelt.
Hinweis zum Quorum: Ein Antrag ist angenommen, wenn er 
die Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt, sofern die 
Mehrheit 20 Prozent aller Abstimmungsberechtigten beträgt.

2. Inhalt des Stimmzettels

3. Das Bürgerverzeichnis für die Abstimmung wird in der Zeit vom 
20. bis 16. Tag vor der Abstimmung (03.02.2025 - 07.02.2025) 
während der Dienststunden

Mo. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Di. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Do. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Fr. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr

bei der Landgemeinde Georgenthal, Tambacher Str. 2, 99887 
Georgenthal im Zimmer 214 zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Abstimmungsberechtigte kann die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Bürgerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein Abstimmungsberechtigter 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen, als im 
Bürgerverzeichnis eingetragenen Personen, überprüfen will, hat 
er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Verzeichnisses der Abstim-
mungsberechtigten ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht hinsichtlich der Daten von Abstimmungsberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk nach dem Bundes-
meldegesetz eingetragen ist. Das Abstimmungsverzeichnis wird 
im automatisierten Verfahren geführt, sodass die Einsichtnahme 
durch ein Bildschirmgerät ermöglicht wird.

4. Jeder Abstimmungsberechtigte, der das Bürgerverzeichnis 
für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 
16. Tag vor der Abstimmung (03.02.2025 - 07.02.2025) Einwen-
dungen gegen das Verzeichnis erheben. Einwendungen können 
darauf gerichtet sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder 
eine vorhandene Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. 
Die Einwendungen müssen bei der Landgemeinde Georgenthal, 
Tambacher Str. 2, 99887 Georgenthal (Zimmer 214) schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift während der Dienststunden:

Mo. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Di. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Do. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Fr. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr

erklärt werden. Die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.

5. Abstimmen kann nur, wer in das Bürgerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Abstimmungsschein (hierzu unten Nr. 7) hat. 
Abstimmungsberechtigte, die in das Bürgerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten spätestens am 22. Tag vor der Abstimmung 
(01.02.2025) eine Abstimmungsbenachrichtigung. Wer keine 
Abstimmungsbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, ab-
stimmungsberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen 
gegen das Bürgerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu lau-
fen, sein Abstimmungsrecht nicht ausüben zu können.

6. Wer einen Abstimmungsschein hat, kann an dem Bürgerent-
scheid im Wege der Briefabstimmung teilnehmen
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Stimmabgabe:  ...................................................................  offen
Gewählte Gemeinderatsmitglieder: ........................................... 8
Stimmberechtigt: ....................................................................... 9
Anwesende Stimmberechtigte: ................................................. 8
Ja - Stimmen:  8
Nein - Stimmen: .................................................................  keine
Enthaltungen: .....................................................................  keine
Aufgrund § 38 ThürKO vom 16.August 1993 in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) - in der 
derzeit gültigen Fassung - war kein Gemeinderatsmitglied von 
der Stimmabgabe ausgeschlossen.

Emleben, dem 28.01.2025
Kalisch  -Siegel-
Bürgermeister

Beschluss des Gemeinderates Emleben Nr. 02/2025

Betr.: Ernennung Abstimmungsleiter für das Ratsbegehren 
„Windkraftanlagen in Emleben“

Der Gemeinderat der Gemeinde Emleben beschließt in seiner 
Sitzung am 23.01.2025:

Frau Sandy Frank wird zur Abstimmungsleiterin für das Ratsbe-
gehren „Windkraftanlagen in Emleben“ ernannt.
Stimmabgabe:  ...................................................................  offen
Gewählte Gemeinderatsmitglieder:  .......................................... 8
Stimmberechtigt:  ...................................................................... 9
Anwesende Stimmberechtigte:  ................................................ 8
Ja - Stimmen:  ........................................................................... 8
Nein - Stimmen: .................................................................  keine
Enthaltungen:  ....................................................................  keine
Aufgrund § 38 ThürKO vom 16.August 1993 in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) - in der 
derzeit gültigen Fassung - war kein Gemeinderatsmitglied von 
der Stimmabgabe ausgeschlossen.

Emleben, dem 28.01.2025
Kalisch  -Siegel-
Bürgermeister

Beschluss des Gemeinderates Emleben Nr. 03/2025

Betr.: Ernennung stellv. Abstimmungsleiter für das Ratsbe-
gehren „Windkraftanlagen in Emleben“

Der Gemeinderat der Gemeinde Emleben beschließt in seiner 
Sitzung am 23.01.2025:

Frau Susanne Lehmann wird zur stellv. Abstimmungsleiterin für 
das Ratsbegehren „Windkraftanlagen in Emleben“ ernannt.
Stimmabgabe:  ...................................................................  offen
Gewählte Gemeinderatsmitglieder:  .......................................... 8
Stimmberechtigt:  ...................................................................... 9
Anwesende Stimmberechtigte:  ................................................ 8
Ja - Stimmen:  ........................................................................... 8
Nein - Stimmen:  ................................................................  keine
Enthaltungen:  ....................................................................  keine
Aufgrund § 38 ThürKO vom 16.August 1993 in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) - in der 
derzeit gültigen Fassung - war kein Gemeinderatsmitglied von 
der Stimmabgabe ausgeschlossen.

Emleben, dem 28.01.2025
Kalisch  -Siegel-
Bürgermeister

11. Die Abstimmungsberechtigten haben die Abstimmungs-
benachrichtigung und ihren Personalausweis - Unionsbürger 
anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einen gülti-
gen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Abstimmung mit-
zubringen. Die Abstimmungsbenachrichtigung soll bei der Ab-
stimmung abgegeben werden. Abgestimmt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jeder Abstimmungsberechtigte erhält bei Betre-
ten des Abstimmungsraumes den Stimmzettel ausgehändigt. 
Jeder Abstimmungsberechtigte hat für das Ratsreferendum eine 
Stimme.

12. Der Abstimmungsberechtigte gibt seine Stimme dadurch ab, 
dass er auf dem amtlichen Stimmzettel eine der aufgedruckten 
Abstimmungsmöglichkeiten (JA oder NEIN) durch ein in einem 
Kreis gesetztes Kreuz kennzeichnet oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, dass er sich für die „Ja-Stimme“ bzw. 
„Nein-Stimme“ entschieden hat. Der Stimmzettel muss vom Ab-
stimmungsberechtigten in einer Abstimmungskabine oder hin-
ter einem Sichtschutz des Abstimmungsraumes gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. Der Abstimmungsvorstand hat darüber zu 
wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet da-
rauf, dass sich immer nur ein Abstimmungsberechtigter in der 
Abstimmungskabine oder hinter einem Sichtschutz aufhält. 
Ein Abstimmungsberechtigter, der des Lesens unkundig oder 
wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Ab-
stimmungsurne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, 
deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will und gibt 
dies dem Abstimmungsvorstand bekannt. Die Hilfsperson kann 
auch ein vom Abstimmungsberechtigten bestimmtes Mitglied 
des Abstimmungsvorstandes sein. Die Hilfeleistung hat sich 
auf die Erfüllung der Wünsche des Abstimmungsberechtigten 
zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Ab-
stimmungsberechtigten die Abstimmungskabine aufsuchen, 
wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Abstimmung erlangt hat.
Die Abstimmungshandlung und die Ermittlung und Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Die Ermittlung 
des Abstimmungsergebnisses des jeweiligen Stimmbezirkes 
findet unmittelbar im Anschluss an die Ergebnisermittlung der 
Bundestagswahl statt. Die Ermittlung des Ergebnisses der Ab-
stimmung durch den Abstimmungsausschuss findet am Mon-
tag, den 24.02.2025 16.00 Uhr in der erfüllenden Gemeinde 
für die Gemeinde Emleben, Gemeindeverwaltung Georgenthal, 
Zimmer 104, Tambacher Straße 2, OT Georgenthal, 99887 Geor-
genthal statt.

13. Jedermann hat Zutritt zu dem Abstimmungsraum, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Abstimmungsgeschäftes mög-
lich ist.

14. Jeder Abstimmungsberechtigte kann sein Abstimmungs-
recht nur einmal und nur persönlich ausüben. Nach § 107 a Abs. 
1 und 3 des Strafgesetzbuches wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer unbefugt abstimmt 
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat versucht.

Georgenthal, den 31.01.2025
Die Gemeindebehörde

Beschlüsse des Gemeinderates

Beschluss des Gemeinderates Emleben Nr. 01/2025

Betr.: Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die 
Grund- und Gewerbesteuern (Hebesatzsatzung) der 
Gemeinde Emleben

Der Gemeinderat der Gemeinde Emleben beschließt in seiner 
Sitzung am 23.01.2025:

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- 
und Gewerbesteuern (Hebesatzsatzung) der Gemeinde Emle-
ben in der vorliegenden Form.
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Veranstaltungen in der Landgemeinde Georgenthal für Februar und März 2025

OT Altenbergen/Catterfeld
Datum Veranstaltung Veranstaltungsort Beginn
14.02.25 Freitagstreff Schützenhaus 18:00
15.02.25 Seniorennachmittag Schützenhaus 15:00
15.02.25 1. Büttenabend Gaststätte Schillershöhe 20:00
21.02.25 Ladies-Night Gaststätte Schillershöhe 20:00
22.02.25 2. Büttenabend Gaststätte Schillershöhe 20:00
01.03.25 3. Büttenabend Gaststätte Schillershöhe 20:00
03.03.25 Rosenmontagsumzug Altenbergen & Catterfeld 14:00
03.03.25 Rosenmontagsparty Gaststätte Schillershöhe 15:00
14.03.25 Freitagstreff Schützenhaus 18:00
15.03.25 Seniorennachmittag Schützenhaus 15:00

OT Georgenthal
Datum Veranstaltung Veranstaltungsort Beginn
07.02.25 Gala 55 Jahre GKV Saal Klosterhof 20:11
08.02.25 1. Büttenabend Saal Klosterhof 20:11
13.02.25 LANDFUNK Stammtisch Bürgerhaus 15:00
15.02.25 LANDERKUNDUNG Zukunft Wald Treff: Bürgerhaus 10:00
15.02.25 2. Büttenabend Saal Klosterhof 20:11
22.02.25 3. Büttenabend Saal Klosterhof 20:11
23.02.25 Kinderfasching Saal Klosterhof 15:11
27.02.25 Bildvortrag Georgenthal um 1900 - Teil 2 Bürgerhaus 19:00
01.03.25 Festumzug 55 Jahre GKV Georgenthal 13:11
13.03.25 LANDFUNK Stammtisch Bürgerhaus 15:00
29.03.25 Kommt spielen! Spielenachmittag Bürgerhaus 14:00
29.03.25 Lesekonzert – Robert Gernhardt Programm Saal Klosterhof 19:00

OT Herrenhof
Datum Veranstaltung Veranstaltungsort Beginn
15.02.25 Erbsensuppe aus der Gulaschkanone Horst König Platz 12:00
28.02.25 Weiberfasching Bürgerhaus 20:11
01.03.25 Jubiläum 40 Jahre HCV Bürgerhaus 20:11
02.03.25 Kinderfasching Bürgerhaus 15:00
08.03.25 Frauentagsfeier Gasthof Zur Aue 15:00

OT Hohenkirchen
Datum Veranstaltung Veranstaltungsort Beginn
01.03.25 Winterparty Clubhaus Dark Forces MC n.n.

OT Leina
Datum Veranstaltung Veranstaltungsort Beginn
08.03.25 Frauentagsfeier Dorfgemeinschaftshaus 19:00

OT Petriroda
Datum Veranstaltung Veranstaltungsort Beginn
01.03.25 Kinderfasching Gaststätte Kranichmoor n.n.
02.03.25 Rentnerfasching Gaststätte Kranichmoor n.n.
08.03.25 Faschingstanz Gaststätte Kranichmoor n.n.

Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Georgenthal
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OT Schönau v. d. Walde
Datum Veranstaltung Veranstaltungsort Beginn
20.02.25 Kaffeenachmittag Getränke-Kein 14:30
22.02.25 Dämmerschoppen Gemeindesaal 15:11
23.02.25 Kinderfasching Gemeindesaal 15:11
28.02.25 Weiberfasching Gemeindesaal 20:11
01.03.25 Büttenabend Saal 20:11
08.03.25 Offene Vereinsmeisterschaft Schießstand n.n.
09.03.25 Frauentagsfeier Bistro-Imbiss Eck 14:30
22.03.25 Offene Vereinsmeisterschaft Schießstand n.n.
27.03.25 Frauentagsfeier Bistro-Imbiss Eck 14:30

„Die große Menge wird mich 
nie begreifen, die Pfeifen.“
LESEKONZERT IM KLOSTERHOF-SAAL 
GEORGENTHAL

29.03.2025, 19:00 Uhr /  
Einlass ab 18:00 Uhr

Barbara Gräsle und Mark Oliver Bögel präsentieren ihr 
lust- und humorvolles Robert Gernhardt - Programm

Robert Gernhardt gilt als Genie der Leichtigkeit und Meis-
ter des Komischen. Laut Bücherjournal war er „Deutsch-
lands wohl meist zitierter Dichter neben Goethe. Nur 
eben viel komischer.“ Und so manche kennen seine kur-
zen, pointierten Wort-Witze, ohne zu wissen, dass sie von 
ihm stammen.
Erleben Sie einen musikalisch-literarischer Streifzug durch 
die Untiefen des feinsinnigen Humors mit Texten von Ro-
bert Gernhardt. Er selber sah sich als Dichter in der Tra-
dition von Wilhelm Busch und als Poet, der unter einem 
gewissen „Reimzwang“ stehe.

Schauspieler Mark Oliver Bögel, selbst langjähriger Fan 
des Dichters, spürt dem Gernhardtschen Humor mit einer 
Vielzahl seiner Gedichte und Erzählungen nach und bringt 
diese meisterlich auf den Punkt. Gitarristin Barbara Gräsle 
liefert dazu kongenial auf vieleitig-vielsaitige Art und Weise 
den musikalischen Rahmen zu einem garantiert unterhalt-
samen Abend!

Kartenvorverkauf in der Tourist-Info Georgenthal.
VVK: 12,- € / AK: 15,- €.

Kommt Spielen!
Spielnachmittag im Bürgerhaus
Am 29. März findet von 14:00 bis 18:00 Uhr ein großer 
Spielnachmittag im Bürgerhaus Georgenthal statt. Jung 
und Alt sind herzlich zum geselligen Spielen eingeladen.
Anne-Marie Gladitz, Fachkraft für Gesellschaftsspiele - ja, 
das gibt es wirklich - wird mit einer großen Auswahl an 
Brett-, Karten- und Würfelspielen vor Ort sein. Jedes Spiel 
kann nach Lust und Laune ausprobiert werden: von coolen 
Kinder- und Familienspielen bis zu strategischem Denk-
sport - für jeden ist etwas dabei! Und das Beste: Regeln 
lesen ist nicht nötig, Anne-Marie erklärt jedes der mitge-
brachten Spiele.
Erleben Sie eine Vielfalt neuer Gesellschaftsspiele oder 
pflegen Sie das Spiel berühmter Klassiker wie Rommé, Uno 
und Monopoly.
Laden Sie Freunde oder Familie ein und erleben Sie ge-
meinsam die Freude am Spielen. Oder nutzen Sie die Gele-
genheit, neue Bekanntschaften zu knüpfen

Bild von standret auf Freepik

Gemeinsames Spielen stärkt die Bindung zwischen Men-
schen. Kinder erweitern dadurch ihren Wortschatz und ihre 
sozialen Kompetenzen. Doch das Wichtigste ist: Spielen 
macht glücklich!
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Ihre An-
meldung für den ersten Spielenachmittag der Landgemein-
de Georgenthal bis zum 24. März 2025.
Schreiben Sie eine E-Mail an landdrang@georgenthal.de 
oder melden Sie sich telefonisch unter 036253 38222.

Gunter Schmidt
Projektleiter Projekt LANDDRANG
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Abschied nehmen
- Anzeigensonderveröffentlichung - 

Michael Trenker
Vorbereitung und Begleitung der Trauerfeierlichkeiten
Erledigung sämtlicher Formalitäten
Professionelle Trauerbegleitung
Bestattungsvorsorge • Trauerdruck • Trauerfloristik

Wir lassen 
Tradition aufleben!

Ohrdruf Marktstr. 13 Tel. 03624 30 70 25
Friedrichroda Marktstr. 35 Tel. 03623 31 19 63
Wir sind immer für Sie da.
www.bestattungsinstitut-wuerdevoller-abschied.de

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.
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Abschied nehmen
- Anzeigensonderveröffentlichung - 
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Abschied nehmen
- Anzeigensonderveröffentlichung - 

Beisetzungen 

 auf dem Friedhof, 

 in der Natur, zur  See, 

 im Wald: Ruheforst,

Ruhewald und Friedwald, 

 zu Hause als Baum: 

Tree of life 

 Diamantbesta�ung.

Weitere Angebote:

 Erinnerungskristalle, 

 Fingerprintschmuck,

 Trauerdruck.

www.trenkerbesta�ungen.de

Besta�ungsvorsorge

... eine Sorge weniger.

Eine rechtzei�ge Vorsorge

gewährleistet, dass im

Trauerfall alles nach Ihren

Wünschen und

Vorstellungen geregelt ist.

Die gesicherte Finanzierung

entlastet Ihre Angehörigen.

Erd und Feuerbesta�ung

Informa�onen erhalten Sie bei uns 

kostenfrei und unverbindlich.

Tel. 03624 / 312353

Tel. 03621 / 406141

Tag & Nacht erreichbar

Ohrdruf, Kirchstr. 4,

Gotha, Langensalzaer Str. 83

Drei Gleichen OT Mühlberg
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Abschied nehmen
- Anzeigensonderveröffentlichung - 

Jens Brandau
* 22.04.1969 † 25.12.2024

Petriroda, im Februar 2025

Katleen, Jonas, Jasmin und Ulla
im Namen aller Angehörigen

Herzlichen Dank sagen wir allen, 
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlen
und ihre liebevolle Anteilnahme auf so vielfältige

Art zum Ausdruck brachten.

Am Ende des Regenbogens sehen wir uns wieder.

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
sämtliche Bestattungs-

dienstleistungen

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe,

die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.
Albert Schweitzer

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.
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Abschied nehmen
- Anzeigensonderveröffentlichung - 

Unser Herz will Dich halten, unser Verstand muss
Dich gehen lassen, denn Deine Kraft war zu Ende.

Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen.
Lächelnd werden wir von Dir erzählen.

Dein Platz bleibt zwischen uns.

MMoonnonoono iininnin kkikiiki aa SSchmichmiddttdtddtd
* 15.01.1958   † 17.12.2024

Herrenhof, im Februar 2025

Dein Wolfgang
Deine Kinder und Enkelkinder

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Samstag, dem 22.03.2025,
um 10.00 Uhr in der Trauerhalle in Herrenhof statt.

Von Blumenspenden bitten wir abzusehen.

In liebevoller Erinnerung

geb. Stelter

Traueranzeigen aufgeben:

✔	 Anzeige online buchen
und gestalten:

wittich.de/traueranzeigen

✔ per E-Mail:
anzeigen@wittich-langewiesen.de

✔ per Telefon:
03677 2050-0

✔ per Telefax:
03677 2050-21

✔ oder wenden Sie sich direkt
an Ihr Bestattungsunter-
nehmen

Über alle Gräber wächst zuletzt das Gras,
Alle Wunden heilt die Zeit, ein Trost ist das,

Wohl der schlechteste, den man dir kann erteilen;
Armes Herz, du willst nicht, dass die Wunden heilen.
Etwas hast du noch, solang es schmerzlich brennt;

Das Verschmerzte nur ist tot und abgetrennt.
Friedrich Rückert
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LANDES
EISENACH
THEATER

Theaterplatz 4+7 | 99817 Eisenach
landestheater-eisenach.de

Theaterkasse: 03691/256-219

März 2025

DIE FLEDERMAUS
01. | 19.30 Uhr  

CINDERELLA
02. | 18.00 Uhr 

ROSENMONTAGS-
KONZERT
03. | 19.31 Uhr

NEXT GENERATION
08. + 21. | 19.30 Uhr
23. | 15.00 Uhr

FAUST
09. | 18.00 Uhr
19. | 10.00 Uhr
20. | 19.30 Uhr

6. SINFONIE-
KONZERT
14. | 19.30 Uhr 

JEKYLL & HYDE
15. | 19.30 Uhr 
16. | 18.00 Uhr 

MISERY
22. | 19.30 Uhr
30. | 18.00 Uhr 

ZORBAS
27. + 29. | 19.30 Uhr 

BAUELEMENTE für
* Balkon- &
* Treppen-Geländer
* Zäune mit Tür & Tor
* Vordächer
* Handläufe
Einzelteile sofort zum Mitnehmen
und Selbermachen oder als Komplettleistung 
(vom Aufmaß bis zum Aufbau)
Besuchen Sie uns:
Mo.-Fr. 9.00 - 17.30 Uhr
Sa. nach Vereinbarung
HAGAL-Geländermarkt
Ohrdrufer Straße 7a
Waltershausen, Tel. 03622/902698

Wir lassen Sie mit 

im Regen stehen!

Ihrer Werbung nicht 

Lassen Sie sich von uns beraten:

info@wittich-hoehr.deinfo@wittich-langewiesen.de

Hilfe für 

die Wildbienen!
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Bitte unterstützen Sie uns –
werden Sie  Fördermitglied!

Tel. 07732 9995-0 
l.duh.de/foerdern

seit 1991 Fuchs & Weiz
Inh. H. Fuchs

vorgehängte, hinterlüftete und
wärmegedämmte
Fassadensysteme und Dacheindeckung
• Putzfassaden mit oder ohne Wärmedämmung

• Fenster und Türen
Lange Seite 37c, 99887 Georgenthal/OT Leina
Tel. 03622/90 11 30 oder info@fuchs-weiz.de
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Sonderaktion 2025Sonderaktion 2025
Dach / Fassade / Metallbau

ACHTUNG HAUSBESITZER!

Seit 27 Jahren ist unser Team Ihr zuverlässiger 
Partner bei Sanierungsfragen rund um Ihr Haus!

Bei uns sind Ihr Dach und Ihre Fassade in guten Händen – 
Preisbeispiele auf 100 m²
Dachumdeckung mit Betondachsteinen ab 12.900,- €
Ultraleichtdach, Alu-Dachpfanne, 
nur 2 kg/m² ab 12.980,- €
Dachfläche mit Bitumenschindeln, 
schwarz/rot   ab 8.490,- €
Tonziegeldächer, Flachdachsanierung, Holzarbeiten, Dämmung, 
Dachklempnerarbeiten, Dachfensteraustausch, Vollwärmeschutz, 
Schieferarbeiten, Metallbau, Zäune/Tore/Geländer in Edelstahl/
verzinkt, Balkonanlagen, Fenstergitter
Fassadenanstrich inklusive Grundierung ab 5.450,- €
Fassadenputz inklusive Untergründe ab 8.950,- €
Fassadendämmung 10 cm stark ab 14.970,- €

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich 
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot 
sind kostenlos und unverbindlich

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97 | 98693 Ilmenau

Telefon 03677-207736
E-Mail: lbut-gmbh@gmx.de

27
Jahre

27
Jahre

Bauen +   Wohnen
- Anzeigensonderveröffentlichung - 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer
Fenster- und Türenwelt.

Fenster- und Türenwelt
Buttstädter Str. 44
99510 Apolda
Tel.: 03644/507960

www.Integral-Fenster.de

Bei uns erhalten Sie das 
Komplett-Paket vom 

professionellen Aufmaß bis 
zur fachgerechten Montage!

03621 85 30 30

Am Ostbahnhof • Gotha
Kindleber Straße 132

AUTOGLASAUTOGLAS

 GOTHAGOTHA  GmbH

seit 1seit 1994994

QUALITÄT SEIT 
QUALITÄT SEIT

ÜBER 30 JAHREN.
ÜBER 30 JAHREN.

Treppenlifte kauft
man nur beim
Treppen-Profi.
Treppen sind unsere Leidenschaft, können 
für den ein oder anderen aber auch zum 
Hindernis werden. Damit Sie auch in Zukunft
mühelos jede Stufe überwinden, stehen wir 
Ihnen kompetent zur Seite. Rufen Sie uns an!

Bäthe Treppen GmbH
Tel.: 0 36 01 - 40 84 10 

www.baethe.de

Standort Erfurt: 0361 - 6 53 92 15
Standort Rudolstadt: 0151 - 15 92 20 58
Standort Kassel: 0157 - 86 26 22 93

Mit uns bleiben Sie am Ball!

Marktführer für lokale Informationen

info@wittich-hoehr.dewww.wittich.de

Dachrinne reinigen!
Grundsätzlich sollten Sie 
Ihre Dachrinne zweimal im 
Jahr säubern, und zwar im 
Frühling und jetzt Herbst. 
Besonders wichtig ist die 
Reinigung im Herbst, bevor 
der Winter einbricht und 

der Frost einsetzt, denn 
Laub und Blätter können 
die Rinne unbrauchbar ma-
chen. 
Schieben Sie die Arbeit 
deshalb nicht auf die lange 
Bank.
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E-Mail: info@gessert-reisen.de · www.gessert-reisen.de

Am Steiger 3
Telefon 0 36 23 / 30 38 10

99894 Friedrichroda / OT Finsterbergen

Omnibus- und Güterverkehr
Gessert oHG

Aktuelle Tagesfahrten
14.02.25 Valentinstag in der Parkgaststätte Falkenhain 101,00 €

inkl. Mittagessen, Musikprogramm mit Sanny, Kaffeegedeck
20.02.25 Winterfest mit den Waldspitzbuben  84,00 € 

inkl. deftiges Schlachteessen, Live-Musikprogramm, Kaffeegedeck
28.02.25 Musikparade – Europas größte Tournee 115,00 €

in der Messehalle Erfurt, inkl. Eintritt PK 1, Beginn: 19:30 Uhr
01.03.25 Travestieshow & Tanz im Harzer Schnitzelhaus 86,00 €

in Bad Sachsa      
inkl. Mittagessen, Showprogramm, Kaffeegedeck

07.03.25 Ein Strauß bunter Unterhaltung in Finsterbergen 91,00 €
inkl. Mittagessen, Unterhaltungsprogramm, Kaffeegedeck

09.03.25 Das Frauentagsfest der Volksmusik in Creuzburg  91,00 €
mit Michael Hirte, Katharina Herz, Matrosen in Lederhosen 
und Kaffeegedeck

11.03.25 Polizeiorchester Thüringen im KuK Bad Langensalza  59,00 €
spielt beliebte Melodien, inkl. Eintritt, Beginn: 16.00 Uhr

15.03.25 Bad Langensalza – Friederiken Therme 46,00 €
inkl. Eintritt für 2,5 Stunden    

15.03.25 Dampflokerlebniswelt Meiningen & 65,00 €
Landmaschinen im Kloster Veßra, inkl. Eintritte

16.03.25 Zum singenden Fleischer nach Heyerode  72,00 €
inkl. Mittagessen, Unterhaltungsprogramm, Kaffeegedeck, 
Einkaufsmöglichkeit

20.03.25 Blütenfahrt ins Landschloss Zuschendorf  118,00 €
Eintritt Schlosspark Pillnitz mit Besuch Kamelienhaus, 
Schlossanlage Zuschendorf, Mittagessen und Kaffeegedeck

29.03.25 Die Niederlausitz: Süsse Versuchung und 111,00 €
kunstvolle Ostereier    
Mittagessen, Vortrag & Schauvorführung, Kaffeegedeck 
mit Filmvorführung

30.03.25 Glück auf zum Hutz´n Nachmittag im 80,00 €
Oberwiesenthaler Schuppen           
Begrüßungsgetränk, Mittagessen, Erzgebirgsprogramm, 
Kaffee und Kuchen

13.04.25 Holiday on Ice „Horizons“    118,00 €
in der Messehalle Erfurt, inkl. Eintrittskarte Kat. 1, Beginn: 14:00 Uhr

08.06.25 Pfingst- und Sommerfest im Naturtheater 
Steinbach-Langenbach     79,00 €
mit Anita Hofmann, Matrosen in Lederhosen, Marco Sommer,
Holsteiner Lausbuam, Die Rennsteig Kusteln, Beginn: 14:00 Uhr

Kurzreisen aus dem Reisekatalog 24/25
01.03.-15.03.25 Swinemünde – Polnische Ostsee

Kuraufenthalt auf der Insel Usedom
  p. Pers. im DZ 1.112,00 €
22.03.-29.03.25 Kururlaub im Heilbad Warmbad Wolkenstein

freie Nutzung Silbertherme p. Pers. im DZ 1.149,00 €
27.03.-31.03.25 Frühlingszauber am Lago Maggiore

mit Ausflügen nach Mailand, Comer See
p. Pers. im DZ 949,00 €

10.04.-13.04.25 Überraschungsfahrt im Frühling
  p. Pers. im DZ 689,00 €
14.04.-17.04.25 Zur Tulpenblüte nach Holland
  p. Pers. im DZ 705,00 €
29.05.-01.06.25 Dresden mit Semperoper p. Pers. im DZ 929,00 €

Fassadenbau
Maler- und Tapezierarbeiten

Fenster, Türen, Rollläden
Trockenbau
Innenausbau

Putz und Spachteltechniken
Fussböden

Stucco Veneziano
Komplettsanierungen

Tel.: 03622 4001891
www.sb-weiz.de

Mail: info@sb-weiz.de

Jetzt bis zu 20% staatliche

Förderung auf wärmedämmende

Maßnahmen, wie Fassaden,

Fenster und Dachdämmungen,

sichern

Brückengasse 53, 99887 Georgenthal OT Gospiteroda

• Aus Alt wird NEU: 
   Türen, Treppen, Küchen
• Fenster, Plissees, Haustüren
• Insekten- und Pollenschutz
• Fensterrenovierungen

Gotha, Schlegelstr. 13
Gewerbepark Klinge
Tel.: 0 36 21 / 21 17 35
www.froebels-renovierungswelt.de

• Insekten- und Pollenschutz
• Fensterrenovierungen• Fensterrenovierungen

Unsere Ausstellung 
ist von Montag bis 

Freitag von 8.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr 

geöffnet.

20 
Jahre

2004 - 2024
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Fuß…Fuß…Fußboden, 
ob ein undichter Balkon, Terrasse oder eine Treppe, wir können Abhilfe schaffen. Mit 
15-jähriger Erfahrung vereinen wir durch viele kleine Steinchen einen rutschsicheren und 
leicht zu reinigenden Fußboden. Ob im Innen- oder Außenbereich. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sind wir gerne für eine Beratung für Sie da.

Christian Andreß
Burgstraße 4 · 99869 Drei Gleichen · info@steinteppich-thueringen.de
Tel. 036 256 / 33 890 · Fax: 036 256 / 33 891 · Mobil: 0176 / 219 350 63

Steinteppich Thüringen
Treppen-, Balkon-, Terrassensanierung

www.steinteppich-thüringen.de

Steinteppich Thüringen
Treppen-, Balkon-, Terrassensanierung

Vorher Nachher

Wir sind schon lange weltweit vernetzt und teilen Ideen und 
Wissen mit lokalen Partnern. Damit arme und aus gegrenzte 
Menschen in Würde leben können.

Wir teilen schon seit 1959.
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Marktplatz 3 - 5, 99885 Ohrdruf Tel. 03624 - 3187380
1. Etage   Fax 03624 - 3187381
kontakt@ra-gruhner.de

Kreiskarnevalsumzug 2025
Bunte Kostüme, kreative Ideen und ausgelassene Stimmung –  
für nicht weniger steht der alljährliche Kreiskarnevalsumzug 
im Landkreis Gotha! In dieser Session macht das kunterbunte 
Spektakel Halt in Ohrdruf: Über 35 Zuggruppen aus Vereinen 
der Umgebung verwandeln die Bachstadt am 16. Februar 2025, 
ab 13:11 Uhr, in den närrischen Mittelpunkt der Region.

Entlang der Umzugsstrecke und an den Moderationsstellen 
Marktplatz und St.-Trinitatis-Kirche erwartet die Besucher 
beste Unterhaltung und jede Menge karnevalistischer Spaß.  
Große und kleine Narren sollten sich dieses Highlight der fünf-
ten Jahreszeit nicht entgehen lassen! Alle Infos zur Zugstrecke, 
Parkmöglichkeiten und mehr gibt es auf der Homepage des 
Ohrdrufer Carnevalsverein e.V. unter www.ocvau.de.

SCF-Bauer ist ein freundlicher und kompetenter Fachbetrieb, in dem

die Atmosphäre eine besondere Rolle spielt. Bei uns wird

gefachsimpelt, Erfahrungen ausgetauscht und persönliche

Beziehungen aufgebaut. 

Service: Oldtimer, Youngtimer, Motorräder 

Instandhaltung  Reparatur 

Herzforschung
rettet Leben!

Helfen Sie mit
herzstiftung.de/spenden
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Steinteppich Thüringen
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Vorher Nachher
Fuß…Fuß…Fußboden, 
ob ein undichter Balkon, Terrasse oder eine Treppe, wir können Abhilfe schaffen. Mit 
15-jähriger Erfahrung vereinen wir durch viele kleine Steinchen einen rutschsicheren und 
leicht zu reinigenden Fußboden. Ob im Innen- oder Außenbereich. 
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Steinteppich Thüringen
Treppen-, Balkon-, Terrassensanierung

www.steinteppich-thüringen.de

Vorher Nachher

Mitarbeiter gesucht! (m/w/d)
• ab sofort
• Fachkraft oder Quereinsteiger (m/w/d)
• unbefristet & Vollzeit
• Einsatzgebiet: Thüringen

Arbeitsplatzbeschreibung:
• Natusteinteppich im Innen- 

& Außenbereich verlegen
• Sanierungsarbeiten aller Art 

(Küche, Bad, Büro, Balkon, Terrasse,
Fassaden, Garagen, ect.)

Bewerbung per E-Mail oder Telefon an:
Christian Andreß • Tel.: 036256 33890 • Mail: info@steinteppich-thueringen.de

Vorher

Nachher

Es erwartet Sie:
• engagierte, angenehme & familiäres Team
• Arbeitszeit: Mo. - Fr., 30 Tage Urlaub
• Betriebliche Altersvorsorge
• Gutscheine
Voraussetzungen:
• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit 

& Sorgfalt bei der Arbeit
• eigenen PKW (Führerschein Klasse B)

Sie möchten 
Ihr Haus 
verkaufen?
Wir sagen es Ihnen! Mit einer 
aktuellen Marktwert-Einschätzung 
für nur 49 Euro.

Olaf Fleischer
Gebietsleiter der BKM
Tel. 03623/20 13 13

Oder suchen Sie?
Hier finden Sie:

go.bkm.de/olaf-fleischer

?

Lapp
Bau+Sanierung

Holger Lapp
99885 Ohrdruf • Hohenlohestr. 14

Tel. 0 36 24 / 40 17 44 • Handy 01 73 / 7 48 80 92
E-Mail: holgerlapp@web.de

DER BAUHANDWERKSBETRIEB IN IHRER NÄHE
Marktstr. 27-99885Ohrdruf |Hauptstr. 37 -99897Tambach-Dietharz
Telefon: 03624/402641 |www.augenoptik-langenhan.de

Ein Weg - Brille und Hörsystem
von Ihrem Meisterbetrieb.

Sehtest | Augendruckmessung | Hörtest

Variante 1

Marktstr. 27-99885Ohrdruf |Hauptstr. 37 -99897Tambach-Dietharz
Telefon: 03624/402641 |www.augenoptik-langenhan.de

Ein Weg - Brille und Hörsystem
von Ihrem Meisterbetrieb.

Sehtest | Augendruckmessung | Hörtest

Variante 1

Marktstr. 27 - 99885 Ohrdruf | Hauptstr. 37 - 99897 Tambach-Dietharz
Beckengasse 4 - 99880 Waltershausen
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Das „Spatzennest“ sagt Danke
Liebe Eltern, liebe Sponsoren, liebe Unterstützer,
wir blicken auf ein wundervolles Jahr im Kindergarten „Spat-
zennest“ zurück, das ohne Ihre großartige Unterstützung und 
die Zusammenarbeit mit vielen engagierten Menschen so nicht 
möglich gewesen wäre.
Unser erster Dank gilt den Eltern, dem Schützenverein und allen 
großzügigen Sponsoren, die uns mit ihren Sachspenden so viel 
ermöglicht haben. Sie alle tragen dazu bei, dass unsere Kinder 
nicht nur gut ausgestattet sind, sondern auch mit Freude und 
Begeisterung neue Dinge entdecken können. Ein großes Dan-
keschön möchten wir den Ortsschaftsbürgermeistern von Alten-
bergen und Catterfeld, sowie dem Team vom Paulfeld und der 
Drogerie DM aussprechen. Durch Ihre Unterstützung und Zu-
sammenarbeit konnten wir zahlreiche Projekte verwirklichen und 
unvergessliche Erlebnisse schaffen.

Ein Rückblick auf das Jahr 2024
Es war ein ereignisreiches Jahr, das mit vielen Höhepunkten ge-
füllt war: Unser Wandertag zum Paulfeld war ein voller Erfolg. Ge-
meinsam mit den Eltern haben wir einen wunderschönen Nach-
mittag verbracht - bei leckeren Bratwürsten, spannenden Spielen 
und ganz viel Spaß. Die strahlenden Kinderaugen waren der Be-
weis dafür, wie wertvoll solche gemeinsamen Momente sind.

Im Sommer haben wir mit unserem großen Sommerfest unter 
dem Motto „Wald- und Wiesenfest“ für Begeisterung gesorgt. 
Der Sportplatz in Catterfeld verwandelte sich in eine farbenfrohe 
Waldlandschaft mit vielen bunten Waldbewohnern, einem lusti-
gen Clown, viel Sonne und fröhlicher Musik. Es war ein Fest, das 
allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Den krönenden Abschluss des Jahres bildete unser Weih-
nachtsfest. Der Besuch vom Weihnachtsmann brachte die Kin-
deraugen zum Leuchten, und die Eltern haben mit ihrer Mär-
chenaufführung „Frau Holle“ wieder einmal gezeigt, was für ein 
Engagement und Herzblut in unserer Gemeinschaft steckt. Vie-
len Dank, dass Sie jedes Jahr aufs Neue den Kindern ein kleines 
Wunder und einen Ausflug in die Märchenwelt schenken.

Sangesfreudige 
Bürgerinnen & Bürger gesucht!
Singen macht glücklich
Brauchen Sie weitere Argumente, um beim „Kneipenchor“ 
Georgenthal mitzumachen oder wollen Sie sich einfach an-
melden?
Singen im Chor ist gut für Körper, Seele und Geist und 
stärkt die soziale Gemeinschaft. Singen trainiert die Atem-
muskulatur und verbessert die Sauerstoffzufuhr. Singen 
stärkt unser Immunsystem und fördert die Ausschüttung 
unserer Glückshormone Endorphin und Oxytocin. Durch die 
Konzentration auf die Musik und auf die Stimme hat Singen 
eine meditative Wirkung. Singen im Chor schafft ein starkes 
Zugehörigkeitsgefühl.
Schreiben Sie eine Email an landdrang@georgenthal.de 
oder rufen Sie an. Tel. 036253 38222. Wir freuen uns auf 
Ihre Anmeldung.

Gunter Schmidt
Projektleiter Projekt LANDDRANG

Ortschaft Altenbergen

FREITAGSTREFF  
Schützenverein Altenbergen/Catterfeld ´94 e.V.  

ALLE BÜRGERINNEN UND BÜRGER 
SIND WILLKOMMEN !

1x im Monat könnt ihr im Schützenhaus in Altenbergen einen           
gemütlichen Abend verbringen - ganz ohne Mitgliedschaft.  

Es gibt: 

- kleine Speisen und Getränke zu fairen Preisen  
- Schießkino (Laserpistole/-gewehr welche auf Leinwand   

geschossen wird, zB auf Dosen; kann auch von Kindern unter 12 
Jahren benutzt werden) 

- Spieleabend mit verschiedenen Karten- und 
Gesellschaftsspielen; eigene Spiele dürfen gerne mitgebracht 

werden 

Wann: 14.02. sowie 14.03.25 ab 18 Uhr 
Ort:    Schützenhaus in Altenbergen 
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Ortschaft Engelsbach

Engelsbach HelauEngelsbach Helau
Nun haben wir bereits Mitte Februar. Die Veranstalter der Büttenaben-
de haben Hochsaison. Allerorten werden närrische Reden gehalten 
und das nicht nur in der Bütt. Dem Getöse der Wahlkämpfenden kann 
man sich kaum entziehen. Sie versuchen uns von ihren Ideen und Plä-
nen für die zukünftige Politik unseres Landes zu überzeugen. Schauen 
wir genau hin und überlegen wir uns gut, wem wir unsere Stimme 
geben. Letztendlich hängt davon auch das Gedeihen unserer lebens- 
und liebenswerten Ortschaft in den nächsten Jahre ab.

Erfreulich ist, dass sich für die Bundestagswahl am 23.02.2025 aus-
reichend Helferinnen und Helfer für unser Wahllokal im Dorfgemein-
schaftsraum in der Talstraße 1c gemeldet haben. Dafür vielen Dank.

Kurz nach der Wahl wird der Bürgermeister der Landgemeinde 
Georgenthal, Herr Florian Hofmann, zur Einwohnerversammlung am 
25.02.2025 im Gasthaus „Zum Paradies“ in der Talstraße 34 über 
die Entwicklung der Landgemeinde und der Ortschaft Engelsbach in-
formieren. Außerdem hat jeder Teilnehmer die Gelegenheit Anfragen 
an den Bürgermeister der Landgemeinde zu stellen. Nutzen sie diese 
Gelegenheit des Austausches mit Herrn Florian Hofmann. Zur Vor-
bereitung der Einwohnerversammlung können Sie ihre beabsichtigte 
Anfragen an den Bürgermeister bis zum 20.02.2025 schriftlich bei 
der Gemeindeverwaltung Georgenthal, 99887 Georgenthal, Tamba-
cher Straße 02, einreichen. Sie können auch gerne ihre Themen und 
Vorschläge in die Bürger - Dialog - Box am Dorfplatz 7 einwerfen oder 
per E-Mail an detlef.zettl@gmail.com senden.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Ihr Ortschaftsbürgermeister Detlef A. Zettl

Wir freuen uns auf ein neues, ereignisreiches Jahr mit Ihnen und 
unseren kleinen Spatzen.

Ihr Team vom Kindergarten „Spatzennest“

Ortschaft Catterfeld
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Tag der offenen Tür im Gemeindehaus und 
der Christopheruskapelle in Engelsbach
Am Samstag, dem 15. Februar 2025 möchten wir allen interes-
sierten Engelsbachern die Gelegenheit geben, sich die Räume 
im Gemeindehaus und der Christopheruskapelle am Dorfplatz 
Nr. 7 und Nr. 8 anzuschauen. Die Räume sind in der Zeit von 
14:00 bis 18:00 Uhr zur Besichtigung geöffnet. Bitte nutzen Sie 
die Gelegenheit, um sich über den aktuellen Zustand zu infor-
mieren.
Die Besichtigung soll einen lebendigen Gedanken- und Ideen-
austausch zum Erhalt und zur Nutzung der Räumlichkeiten in 
diesem denkmalgeschützten Gebäude in Gang setzen.
•	 Kann man die Kapelle auch für kleine aber feine kulturelle 

Veranstaltungen, wie Liederabende, musikalische Nachmit-
tage oder Abende oder Lesungen nutzen?

•	 Gibt es Interessenten für die Nutzung des ehemaligen Dorf-
gemeinschaftsraumes (Kindergartens u. Dorfschule) als 
Übungsraum für Fitnessangebote oder Tanzkurse für z.B. 
lateinamerikanische Tänze?

•	 Sind einige der anderen Räume für den Feuerwehrverein als 
Vereinsräume und als Räume zur Unterbringung der Aus-
rüstung für die Feste interessant?

•	 Gibt es unter uns handwerklich oder künstlerisch ambitio-
nierte Engelsbacher, die ihrer Objekte in einem der Räume 
ausstellen und damit auch andere an ihrem Schaffen teilha-
ben lassen möchten?

Mit dem Kultur- und Teilhabeprojekt LANDDRANG der Landge-
meinde Georgenthal bietet sich die Chance, gute Ideen einzu-
bringen und umzusetzen. Mit dem Projektleiter Gunter Schmidt 
konnte ich mich für den 30.01.2025 vor Ort verabreden und ein 
erstes Kennenlernen absolvieren. Ihre Ideen sind gefragt. Gerne 
können wir uns dazu bereits bei der Einwohnerversammlung am 
25.02.2025 austauschen.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Ihr Ortschaftsbürgermeister Detlef A. Zettl

Ortschaft Georgenthal

Die Saison 
des GKV läuft 
auf Hochtouren
Liebe Leserinnen und Leser,
der Georgenthaler Karneval Verein steckt mitten in der Jubi-
läumssaison und lässt es im 55. Jahr richtig krachen. Nach 
der Galaveranstaltung und dem ersten Büttenabend stehen 
mit dem Besuch des Kreiskarnevalsumzugs am 16.02. und 
den beiden verbleibenden Büttenabenden noch jede Men-
ge Höhepunkte auf dem Plan. Auch der Kinderfasching am 
23.02. wird noch einmal ein besonderer Nachmittag in der 
Karnevalszeit.

Den absoluten Glanzpunkt erreichen wir aber mit dem Um-
zug am 01.03., zu dem wir Sie recht herzlich einladen. Egal 
ob als Teilnehmer oder Zuschauer, sorgen Sie einfach dafür, 
dass sich Georgenthal für alle anderen Gäste bunt präsen-
tiert und wir als große Faschingsfamilie gemeinsam feiern 
können. Alle Teilnehmer freuen sich über bunt geschmückte 
Häuser entlang der Umzugsstrecke.
Diese finden Sie in unseren digitalen Medien oder im Whats-
app Status des GKV-Mitglieds Ihres Vertrauens. Sollten Sie 
Fragen zum Umzug haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu 
kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne und haben immer ein 
offenes Ohr.
Mit einem dreifach donnernden Schorsch Helau!

Ihre Mannschaft vom GKV
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Wir gratulieren allen Sportlerinnen und Sportlern, danken den 
mitgereisten Fans für ihre Unterstützung und hoffen auf viele 
weitere Erfolge in diesem Jahr.

Das Team der Staatlichen Grundschule Georgenthal

Nachrichten aus der GS „Dr. Louis Mayer“ 
Georgenthal

Als Team trainiert - gekämpft - gejubelt
Für die Staatliche Grundschule „Dr. Louis Mayer“ beginnt das 
Sportjahr mit zwei großen Erfolgen.
Am 28.01.2025 fand das Zweifelderball-Kreisfinale in der Nes-
setalhalle der Staatlichen Grundschule Goldbach statt. Bereits 
einige Wochen zuvor bereiteten sich unsere Klassen 4a und 4b 
im Sportunterricht, den Ergänzungsstunden sowie im Bambini 
Club auf dieses Sportevent vor. Viele Stunden trainierten die 
Schüler und Schülerinnen fleißig. Am Morgen des 28.01. mach-
ten sich 13 hochmotivierte Mädchen und Jungen gemeinsam 
mit ihren Lehrern Frau A. Mittelsdorf, Herrn S. Michael und ih-
rer Trainerin Frau I. Mittelsdorf mit dem Bus auf den Weg nach 
Goldbach. Insgesamt nahmen 24 Mannschaften von 23 Schu-
len des Landkreises Gotha an diesem sehr gut vorbereiteten 
Turnier teil. Souverän und ungeschlagen qualifizierte sich das 
Schulteam der Grundschule „Dr. Louis Mayer“ für das Halbfi-
nale. Der volle Körpereinsatz und der große Teamgeist eines 
jeden Schülers wurden mit einem hervorragenden 3. Platz be-
lohnt. Das intensive Training hat sich gelohnt. Nach mehr als 
zehn Jahren konnte die Schulmannschaft unserer Grundschule 
beim Zweifelderballturnier des Landkreises wieder einen Platz 
auf dem Treppchen erreichen. Ein besonderer Dank gilt Herrn 
Sadlo, der einige kleine Fans mit seinem PKW transportierte so-
wie Frau A. Mittelsdorf, Herrn S. Michael und Frau I. Mittelsdorf 
für die sehr gute Vorbereitung auf diesen Sportwettkampf. Das 
Schulteam hatte einen erlebnisreichen Wettkampftag und kann 
stolz auf seine tolle Leistung sein.
Sportlich erfolgreich ging es beim Kreisfinale im Rodeln in Ober-
hof am 29.01.2025 weiter. Hier erreichten unsere Kinder einen 
zweiten und dritten Platz in der Einzelwertung sowie den dritten 
Platz in der Mannschaftswertung.
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Ortschaft Hohenkirchen

Rückblick Knutfest 2025
Zum ersten Mal veranstaltete der Feuerwehrverein Hohenkir-
chen e.V. am 11.01. ein Knutfest, auf das wir positiv zurückbli-
cken.
Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen und die Gäste 
wurden mit Speis und Trank versorgt. Man konnte sich an den 
lodernden Weihnachtsbäumen mit Glühwein oder Punsch auf-
wärmen.
Zu Gast war auch unsere befreundete Feuerwehr aus Dammers-
bach. Wir bedanken uns bei unserem Ortschaftsbürgermeister 
Lars Beese für eine Spende in Höhe von 400,- € aus Ortschafts-
mitteln. Wir freuen uns, das Knutfest zum nächsten Jahresbe-
ginn erneut zu veranstalten.

Lisa Hartmann-Manegold

Ortschaft Leina

ZUTRITT AB 18 JAHREN

FRAUENTAGS
PARTY
08. MÄRZ 2025
DORFGEMEINSCHAFTSHAUS LEINA

MUSIK & UNTERHALTUNG MIT DJ L.A.

BEGRÜßUNGSSEKT / COCKTAILBAR

MENSTRIP

MÄNNERBALLETTS

EINLASS: 18:00 UHR / BEGINN: 19:00 UHR

KARTENVORVERKAUF
16. FEBRUAR 2025   |   15:00 UHR BIS 17:00 UHR 
IM FEUERWEHRGERÄTEHAUS
EINTRITT: 12 EURO

GIRLS ONLY BIS 24 UHR

Seniorenweihnachtsfeier in Georgenthal
Wie in jedem Jahr führten wir zum Jahresausklang des Jahres 
2024 unsere beliebte Seniorenweihnachtsfeier im Bürgerhaus in 
Georgenthal durch.
Die Veranstaltung wurde von unseren Senioren so gut angenom-
men, dass es sogar zu leichter Platznot im Bürgerhaussaal kam. 
Die Kinder der Grundschule eröffneten das musikalische Pro-
gramm zur Freude unserer Gäste, danach gab es für alle Kaffee 
und Stollen sowie anderes Gebäck. Der weitere Ablauf des Ta-
ges wurde von unseren schon vom Herbstfest bekannten Musi-
kanten Edi und Karli geprägt, die mit weihnachtlicher und auch 
tanzbarer Musik für die weitere kulturelle Umrahmung sorgten.
Vielen Dank an alle die an diesem Tag mitgeholfen haben.

Ronny Prohaska
Stellv. Ortschaftsbürgermeister

Ortschaft Herrenhof

Liebe Frauen, es ist wieder soweit. 
Am 8. März 2025 feiern wir unseren 
Frauentag im Gasthaus „Zur Aue“ in 
Herrenhof.

Wir wollen an diesen Tag gemeinsam fei-
ern, lachen, tanzen und fröhlich sein. Ab 
15:00 Uhr laden wir Sie zu Kaffee (vom 
Wirt) und selbstgebackenen Kuchen ein. 
Die musikalische Umrahmung erfolgt 
wieder vom DJ Kalbe. Weiterhin gibt es 
noch ein paar Tanzeinlagen verschiede-
ner Gruppen.

Für den Abend hat der Wirt wieder eine 
extra Speisekarte für uns vorbereitet. Ihr 
lieben Frauen aus Nah und Fern, lasst 
uns diesen Tag gemeinsam feiern.

Es laden ein: aktive Frauen

Frauentag am 8. März in Herrenhof
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Informationen zur Kaufhalle  
in Schönau v.d.Walde
Mitte Januar hatte sich die Interessengemeinschaft Kaufhal-
le mit einem möglichen Betreiber eines 24h Marktes vor Ort in 
Schönau vor dem Walde getroffen. 
Der Geschäftsführer Marko Kehr aus Suhl, der im Onlinehan-
del und im Betrieb von 24h Märkten tätig ist, möchte sein Ge-
schäftsfeld auch in unserem Bereich erweitern. 
Zusammen mit dem IGROS Lebensmittelgroßhandel bei 
Neustadt an der Saale sieht er an dem Standort in Schönau 
v.d.Walde gute Voraussetzungen für die Errichtung eines 24h 
Marktes, da sowohl die örtliche Gebäudestruktur als auch das 
Kundenumfeld vorhanden ist. 
Auf einer Fläche von ca. 100 m² könnten alle gängigen Lebens-
mittel und Konsumgüter in abgespeckter Auswahl angeboten 
werden und zwar 24 h am Tag und 7 Tage in der Woche. Seitens 
des Herrn Kehr wäre eine Eröffnung 2026 denkbar.

Am letzten Sonntag im Januar reisten mit mir acht interessierte 
Mitbürger zu einem Dorfladen-Workshop nach Strahlungen, der 
von der Fa. Igros organisiert wurde. 
Interessant war eine Talkrunde mit zwei Betreiberinnen eines 
Krämerladens in Wiesenbronn, die auf einen Hybrid-24/7 Laden 
umgestellt haben. Auch die Vorstellung des Ackerpay (spre-
chende Selfcheckout-Kasse) war sehr beeindruckend. Fazit des 
Tages war Begeisterung, denn jedem wurde klar, dass dieses 
Modell zu Schönau passt und dass auch viele ältere Leute hier 
eine verständliche Einkaufsmöglichkeit bekommen. Was jedoch 
nicht geht sind Barzahlungen.
Voraussetzung ist jedoch, dass wir das Gebäude baulich und 
energetisch wieder flott bekommen. Hier sind wir auf einem gu-
ten Weg. Die Gemeinde hat die Dachsanierung bereits beauf-
tragt. Ebenso die Montage einer Photovoltaikanlage. 
Geplant sind 29 Holzbinder zur Verstärkung der Dachstatik zwi-
schen die vorhandenen Binder einzubauen und das gesamte 
Dach mit Sandwichplatten zu belegen. Die F&S Dachprofi Wan-
dersleben GmbH lässt bereits in Februar die Binder und Platten 
liefern. Wir hoffen, dass bis dahin auch die Baugenehmigung 
vorliegt und somit mit der Montage begonnen werden kann.
Ich gehe davon aus, dass der Haushaltsplan 2025/2026 weitere 
Gelder für den Innenausbau, die Erneuerung der technischen 
Gebäudeausrüstung und die energetische Fassadensanierung 
vorsieht. Auch den feuchten Keller dürfen wir nicht vernachläs-
sigen. Mit unserem Bürgermeister Florian Hofmann haben wir 
auf jeden Fall einen Unterstützer in unseren Reihen. Wollen wir 
hoffen, dass uns die zukünftige Politik und somit die finanzielle 
Voraussetzung weiter gesonnen bleibt.
Norbert Hartmann
Ortsbürgermeister

Ortschaft Schönau v.d.W.
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Regionales

Unterstützung aus der Luft -  
Forstamt setzt erstmalig Drohnen ein
Die Wiederbewaldung ist für die Förster und Försterinnen in stark 
vom Fichtenborkenkäfer betroffenen Gebieten eine der Kernauf-
gaben. Das Forstamt Finsterbergen geht hier neue Wege. Neben 
der Wiederbewaldung durch Naturverjüngung, Pflanzung und 
Saat per Hand und mittels unterschiedlicher Technik, ist nun in 
zwei Revieren nahe Luisenthal eine Drohne zur Saat eingesetzt 
worden. Das Forstamt hatte eine externe Firma hierfür gewin-
nen können. Es wurden drei Flächen mit insgesamt 8,5 ha aus 
der Luft besät. Das Verfahren eignet sich besonders an schwer 
zugänglichen Stellen. Bei der nun durchgeführten Saat waren 
es schwer begehbare Steilhänge. „Gerade in so schwierigem 
Gelände ist es wichtig, dass die nach Käferbefall frei geworde-
nen Flächen schnell wiederbewaldet werden. Nur so kann der 
in vielerlei Hinsicht hochproblematischen Bodenerosion entge-
gengewirkt werden.“ erläutert Dr. Gerhard Struck, Forstamtslei-
ter Finsterbergen.
Bei der Saat wurde ausschließlich herkunftsgerechtes Saatgut 
der Baumarten Sandbirke, Douglasie, Bergahorn, Küstentanne 
und Waldkiefer aus dem eigenen, beziehungsweise aus Nach-
barforstämtern verwendet. In den nächsten Jahren werden die 
besäten Flächen beobachtet. Bei Bedarf wird das Verfahren va-
riiert und flächenangepasst verfeinert. Das Ziel ist die Etablie-
rung eines standortangepassten, resilienten Mischwaldes, der 
den Wasserhaushalt, den Boden und das heimische Ökosystem 
stabilisiert und schützt, sowie gleichzeitig der Erzeugung des 
nachwachsenden Rohstoffs Holz dient.

Medieninformation 06.12.2024

Wildverbiss und Schälschäden  
im Wald werden begutachtet
Ab Februar starten die Inventurtrupps mit den Außenaufnah-
men. Waldbesitzer und Jäger können bei Interesse teilnehmen, 
informiert das Forstamt.
Das forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung und 
zum Umfang der Schälschäden ist gesetzlich vorgeschrieben 
und wird forstamtsweise für die Landkreise in Thüringen erstellt. 
Die Ergebnisse fließen dann in die nächsten 3-Jahres-Abschuss-
pläne für die Schalenwildarten Reh-, Dam-, Muffel- und Rotwild 
ein. Die Dichte dieser Wildarten soll so reguliert werden, dass 
sich in den jeweiligen Waldgesellschaften die Hauptbaumarten 
natürlich verjüngen können.

Im Forstamt Finsterbergen erfolgen die Außenaufnahmen ab 
Mitte Februar mit einem festen Aufnahmeteam in nach bestimm-
ten Parametern ausgewählten Waldbeständen.
Bei Teilnahmeinteresse können die Termine im Forstamt 
Finsterbergen erfragt werden (Tel. 03623 36250).

Gemeinde Emleben

Die Tausendfüssler  
berichten

Wir wünschen allen Lesern einen guten Start in das neue Jahr 
und möchten noch einiges vom letzten Kindergartenjahr erzäh-
len.
Der Nikolaus war bei uns im Haus und versteckte in der Nacht 
zum 6.12. kleine Leckereien in den Schuhen der Kinder. Außer-
dem wurde zum Nikolaus das Theaterstück „Rotkäppchen“ mit 
Handpuppen von den Erzieherinnen und mit Unterstützung von 
Sabine und dem Leselöwen vorgeführt. Dieser Tag und das Wo-
chenende war sehr ereignisreich für die Kinder. Am Nachmittag 
führten die Kinder zur Rentnerweihnachtsfeier in Uelleben ein 
tolles Programm mit Gesang, Tanz und Gedichten auf. Am 7.12. 
standen die kleinen Künstler erneut auf der Bühne zur Weih-
nachtsfeier in Emleben und am 8.12. war unser Programm ein 
kleiner Beitrag zur Seniorenweihnachtsfeier in Petriroda.

Auf dem Kellerplatz wurde am 7.12. ein kleiner Weihnachtsmarkt 
errichtet und auch der Förderverein vom Kindergarten Tausend-
füßler hatte mit einem kleinen Stand teilgenommen. Es wurde 
viel selbstgemachtes, wie Kekse, gebrannte Mandeln, Liköre 
und auch weihnachtliche Dekoelemente verkauft. Für die Unter-
stützung möchten wir uns recht herzlich bedanken. Am 12.12. 
hat unsere Weihnachtsfeier stattgefunden. Der Weihnachtsmann 
ging durch das Haus und packte zahlreiche Geschenke aus. 
Viele Kinder waren mutig und haben ein Gedicht oder ein Lied 
vorgetragen und sogar die Kleinsten holten sich ihr Geschenk 
selbst beim Weihnachtsmann ab. Alle Kinder gingen an diesen 
Tag mit tollen Geschenken und strahlenden Augen nach Hause. 
Ein weiteres Ritual der Einrichtung ist das jährliche Heimkino in 
der letzten Woche des Jahres. Dazu wurde Popcorn serviert und 
der Film „Mü-Mo rettet Weihnachten“ geschaut.
Mittlerweile sind wir erfolgreich in das neue Jahr gestartet und 
freuen uns darauf, euch von unseren neuen ktionen zu berich-
ten.

Tina Gerlach und Sarah Lemmer
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Unser erstes Buch hieß „Ich kenn dich nicht, ich geh nicht mit!“ 
Wir stellten zu einzelnen Abschnitten Fragen, die sie erstaunli-
cherweise alle ganz eifrig und ernst beantworteten. Um die Kin-
der auf Trapp zu halten, spielten wir im Anschluss ein kleines 
Detektivspiel.
Unser nächster Programmpunkt war das Märchen von „Rot-
käppchen“. Die Frage, wer hier der Held war, konnte uns jeder 
beantworten, es freute uns zu sehen, dass viele von ihnen gerne 
und auch viel vorgelesen bekommen.

Als kleines Souvenir teilten wir Kärtchen aus, auf denen stand, 
wie man ein besonders guter Zuhörer ist. Zum Schluss hatten 
wir eine kleine Kreativaufgabe vorbereitet, sie sollten ihren ei-
genen „Walk of Fame“ mit ihren Helden erstellen und begrün-
den, wer für sie ein Held ist. Jede der Antworten war unglaublich 
niedlich.

Ihre erste Frage an uns war: „Wann kommt ihr wieder?“ Als wir 
erklären mussten, dass wir nur einmal kommen, waren sie ent-
täuscht. Um uns für die Unterrichtsstunde zu danken, sangen 
sie zusammen mit ihrer Lehrerin das Weihnachtslied vor, was 
sie den Tag zuvor gelernt hatten. Wir wollten uns auch bei ih-
nen bedanken, deswegen durften sie sich ein paar Süßigkeiten 
nehmen.

Unsere Zeit war dann auch leider schon vorbei, wir begleiteten 
alle noch auf den Schulhof. Mir sind die Kinder hinterhergelaufen 
und haben sich alle mit einer festen Umarmung verabschiedet. 
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Kinder alle so gut mit-
machen würden und ich habe auch nicht erwartet, dass sie so 
aufgeschlossen uns gegenüber sein werden.
So viel Spaß am Lesen hatte ich lange nicht mehr und ich hoffe, 
dass sie sich noch lange daran erinnern. Für mich war das eine 
wirklich tolle Erfahrung, ich werde mich noch lange an diesen 
Tag erinnern.

Nele Thiel
Schülerzeitung „Durchblick“ Perthes-Gymnasium

„Grünes Klassenzimmer“  
des Perthes-Gymnasiums Friedrichroda -  
1. Workshop
Die Schüler und Schülerinnen des Perthes-Gymnasium Fried-
richroda wünschen sich schon seit langer Zeit, dass ihr Schul-
hof umgestaltet wird. Es fehlt an „Grün“, Schattenplätzen und 
Struktur. Lehrerinnen und Lehrer sowie Schüler und Schülerin-
nen haben die Initiative ergriffen, Ideen entwickelt und Spenden 
gesammelt. Außerdem hat sich die Schule für eine Förderung 
bei der „Deutschen Umwelthilfe“ im Rahmen des Projektes 
„Zehn grüne Schulhöfe für Thüringen“ beworben und wurde 
ausgewählt.

Schüler des Perthes-Gymnasiums 
pflanzen am Körnberg
Erneut unterstützten Schüler und Schülerinnen des Perthes-
Gymnasiums Friedrichroda in der letzten Woche Waldbesitzer 
bei der Wiederbewaldung ihrer vom Borkenkäfer stark geschä-
digten Flächen.
An zwei Tagen kam jeweils eine zehnte Klasse, um tatkräftig mit 
anzufassen. Dabei war das Wetter alles andere als einladend. 
Bei Schnee- und Nieselregen und dichtem Nebel konnten den-
noch knapp 1.000 Pflanzen durch die insgesamt 40 Schüler in 
die Erde gebracht werden. Neben Lärche wurden auch Laub-
baumarten wie Vogelkirsche sowie Spitz- und Bergahorn ge-
pflanzt.

Unterstützt und angeleitet wurden die Jugendlichen durch Mit-
arbeiter des Forstamtes Finsterbergen, die die Aktion gemein-
sam mit dem Waldbesitzer und den Lehrern organisiert hatten.
Der Waldbesitzer kaufte die dafür benötigten Pflanzen und 
spendet als Dankeschön für jeden gepflanzten Baum einen Euro 
an den Förderverein des Perthes-Gymnasiums.

Medieninformation 16.12.2024

Ein magischer Tag
Stell dir vor, du öffnest ein Buch und wirst in eine andere Welt 
entführt, wo Abenteuer und Geschichten auf dich warten. Am 
internationalen Vorlesetag feiern wir genau diese Magie des Ge-
schichtenerzählens und laden alle ein, sich gemeinsam auf die-
se spannende Reise zu begeben.
Viele wissen gar nicht, dass solch ein magischer Tag existiert, 
wir wussten es bis dato auch nicht. Beim bundesweiten Vor-
lesetag geht es darum, dass man öffentlich ein Zeichen für die 
Bedeutung des Vorlesens setzt, denn Lesen bildet die Grundla-
ge für Bildung und die Zukunft der Kinder. Ein genaues Datum 
gibt es nicht, er findet jährlich immer am 3. Freitag im November 
statt.

So haben wir uns am 15.11.2024 entschieden, als Ethikgruppe 
bei dieser Aktion mitzuwirken. Eine Klasse unserer Schule, des 
Perthes-Gymnasiums, geht von Jahr zu Jahr unter Leitung von 
Frau Schwarz in die staatliche Grundschule „Friedrich Busch-
mann“ in Friedrichroda und hält dort eine Unterrichtsstunde. In 
kleinen Gruppen haben wir für die Klassenstufen 1-3 eine Unter-
richtstunde mit Büchern und kleinen Spielen vorbereitet.
Meine Gruppe und ich hatten eine der 2. Klassen und unser 
Thema war „Helden“. Wir wollten den Kindern einerseits zeigen, 
dass es Helden nicht nur in Filmen, sondern auch in Büchern 
gibt, und andererseits wollten wir, dass sie mit dem Thema et-
was anfangen können. Zu Beginn der Stunde hatten wir ein klei-
nes Kennenlernspiel geplant, sie sollten sich einen Ball zuwerfen 
und dann etwas über sich erzählen. Die Umsetzung vom Spiel 
lief wirklich sehr gut, wir hatten viel Spaß daran.
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Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei natürlich neben den 
Begriffen Grundriss und Ansicht und deren architektonische 
Bedeutung ebenfalls die benötigten Geräte und Techniken zum 
Aufmessen kennen.
Im Anschluss präsentierte Herr Brehme Beispiele zu bereits um-
gesetzten Schulhof-Umgestaltungen. Das vorherrschende Ma-
terial war Holz, was den Schülern gut gefiel. Des Weiteren zeigte 
er ein Buch mit standort-bezogenen Bauweisen, im Anschluss 
startete ein Gespräch über weitere Ideen und Ansprüche an das 
Projekt, wie beispielsweise das zu verwendende Material und 
die Bauweisen. Mit den Schülern wurde die Frage der Nach-
haltig- und Umweltfreundlichkeit verschiedener Baustoffe und 
Bauweisen diskutiert. Es stellte sich heraus, dass Beton und 
der darin enthaltene Zement beispielsweise einen sehr hohen 
energetischen Herstellungs-Aufwand hat oder auch dass ein 
„Schutzanstrich“ für Holz sogar mehr Schaden anrichten kann 
und somit eventuell zu stärkerer Verwitterung führt und dass 
konstruktiver Holzschutz, wie zum Beispiel ein Dachüberstand, 
wesentlich nachhaltiger ist.

Aufgrund der vorher festgelegten Wünsche und des Anspruchs 
an Nachhaltigkeit und Ökologie zeichneten sich Holz und ran-
kende Pflanzen ab, auch Weide, als wachsender und natürlicher 
Baustoff, war wiederkehrend im Gespräch.
Um zu guter Letzt noch eine Grundlage für die Weiterarbeit am 
Projekt zu schaffen, zeichneten die beiden Vermessungsgrup-
pen ihre jeweils angefertigten Skizzen im korrekten Maßstab. 
Hierzu nutzen sie als Hilfsmittel einen „Dreikant-Maßstab“, wel-
cher beim Umrechnen in den zu zeichnenden Maßstab genutzt 
wird. Aufgrund des zeitlichen Rahmens konnte mit dieser Aufga-
be nur begonnen werden, die Schüler waren jedoch von der Idee 
überzeugt, die Zeichnungen selbständig fertigzustellen.

Über die Zeit des Workshops hat sich gezeigt, dass die Schü-
ler dem Projekt viel Interesse entgegenbringen und sie motiviert 
sind, ihren Schulhof sowohl optisch, als auch in Punkto „Wohl-
fühlen“ aufzuwerten. Im neuen Jahr ist dementsprechend be-
reits ein zweiter Workshop angedacht. Die Schüler werden bis 
dahin Ideen sammeln können, welche dann in der Gruppe zu-
sammengetragen und eventuell mit Hilfe von Arbeitsmodellen 
konkretisiert werden.

Helene Kind, 16.12.2024

Für die Planung dieses umfangreichen Projektes hat sich die 
Schule mit Unterstützung des Fördervereins des Gymnasiums 
Hilfe bei der AG Baukulturelle Bildung der Architektenkammer 
Thüringen geholt. Ziel sollte es sein, dass die Schüler und Schü-
lerinnen unter fachkundiger Anleitung ihren Schulhof selbst ge-
stalten können. So konnte am 12. Dezember der erste Workshop 
mit 12 Schülern der 10.,11. und 12. Klasse und dem Hausmeis-
ter durchgeführt werden. Unterstützt wurden die Schüler von 
Architekt Michael Brehme vom Büro für Architektur und Kunst-
handwerk in Weimar sowie Helene Johanna Kind und Architekt 
Hans-Jörg Kind vom Büro architekturKIND in Tambach-Dietharz.

Bevor man ein solches Projekt wirklich planen und umsetzen 
kann, bedarf es der Verständigung über die Frage „Was ist ei-
gentlich ein Grünes Klassenzimmer - was wünschen wir uns?“ 
Schnell stellte sich heraus, dass die Vorstellungen dabei weit 
auseinander gehen können. 
Zwischen einem Klassenzimmer mit grünen Wänden und ein 
paar Baumstämmen als Sitzgelegenheiten auf einer Lichtung im 
Wald galt es sich auf Form, Funktion und Ästhetik zu einigen. 
Dabei wurde schnell klar, dass viele Schüler den Ort „Grünes 
Klassenzimmer“ mit lebenden Wänden bzw. Pflanzen, Verbun-
denheit mit der Natur und einem eher ruhigen und technikfreien 
Ort verbinden.
Jedoch erzeugte der Begriff „Klassenzimmer“ das typische Bild 
von Frontalunterricht und dem klassischen viereckigen Zim-
meraufbau. Die Architekten gaben dementsprechend ein wenig 
Input, um die Vorstellungen aufzubrechen. Dies führte zu Über-
legungen wie: Braucht man ein regendichtes Dach - oder reicht 
ein Dach aus Ranken und Blättern, das Schatten spendet, aus?
Die Schüler kamen zu dem Schluss, dass ein „Grünes Klassen-
zimmer“ eben nicht alle Qualitäten eines „normalen Klassenzim-
mers“ aufweisen und auch nicht für jedes Wetter geeignet sein 
muss. 
Das Gespräch entwickelt sich dabei in die Formulierung von 
Anforderungen an das „grüne Klassenzimmer“ und das Zusam-
mentragen von Ideen. Im nächsten Schritt wurden Überlegun-
gen zu einem geeigneten Standort angestellt, hierbei zeichne-
ten sich zwei bevorzugte Orte heraus. Zum einen das „Rondell“ 
bzw. „Amphitheater“, welches sich zentral auf dem Schulhof be-
findet und bereits eine Sitzstruktur als Grundlage vorweist und 
zum anderen ein rechteckiger Platz des Schulhofes, der durch 
eine Wand des Schulgebäudes, eine Baumgruppe und einen 
bewachsenen Zaun begrenzt wird. Für beide Standorte brach-
ten die Schülerinnen und Schüler Pro- und Contra-Argumente 
- jedoch kam es dabei noch nicht zur Einigung.
Mit diesen vorläufigen Ideen ging es im nächsten Schritt hinaus 
auf den Schulhof, um einen besseren Eindruck der Gegebenhei-
ten zu erlangen. Dabei wurde der gesamte Schulhof betrachtet, 
um für weitere Ideen offen zu bleiben. Es setzen sich jedoch die 
bereits besprochen Orte im Gesprächsverlauf weiter durch und 
wurden dementsprechend auch beide weiter bearbeitet.
Nun wurde den Schülern das Vorgehen bei einem Aufmaß er-
klärt. So bildeten sich zwei Gruppen, welche jeweils gemein-
schaftlich eine Ansicht und einen Grundriss des am jeweiligen 
Ort gegebenen Bestandes zeichneten, hieran wurden die ent-
sprechenden Maße angetragen.
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Einladung zur Blutspende in Gräfenhain 
Helfen, ohne zu fragen wem! (Henry Dunant, Gründer des Roten Kreuzes) 

 
 

Der DRK-Ortsverband Gräfenhain lädt zur nächsten 
Blutspende ein: 

 
am Montag, dem 03.03.2025, 
von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr, 

in der Turnhalle Gräfenhain (Wiesenstraße). 

 
Im Jahr 2025 sind zudem folgende Blutspendetermine 
vorgesehen:                   
                           Montag, 30.06.2025,     
 Montag, 22.09.2025,  
                              Montag, 01.12.2025, 
 

 

jeweils in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr, 
in der Turnhalle in Gräfenhain. 

 
Wir bedanken uns herzlich bei allen Blutspender/-innen für die 
zahlreiche Teilnahme an der Blutspende am 16.12.2024, bei 
der Stadt Ohrdruf für die Möglichkeit der Nutzung der Turnhalle 
sowie bei allen Mitgliedern, Helfer/-innen und Freunden für die 
großartige Unterstützung und Zusammenarbeit. 

 
DRK Ortsverband Gräfenhain 

Kirchliche Nachrichten

Kloster St. Gabriel in Altenbergen

Gottesdienste und Göttliche Liturgien

Sonn- & Feiertage:
Morgengottesdienst: 09:00 Uhr
Göttliche Liturgie: 10:00 - 12:00 Uhr
Werktage:
Morgengottesdienst: Di-Sa: 05:30 Uhr
Mittaggottesdienst: Di-Sa: 12:00 Uhr
Abendgottesdienst: Di-Sa: 17:00 Uhr
Montag: Stiller Tag.

Sie sind herzlich willkommen, an den Gottesdiensten teilzuneh-
men!
Für Ihre Anliegen sind wir seelsorgerlich für Sie da.
Nicolaus-Brückner-Str. 20A, Tel. 036253 25142

Jehovas Zeugen
Unsere Gottesdienste finden in Präsenz und per Video- bzw. Te-
lefonkonferenz statt.

Do 19:00 Uhr Praktische Lehren aus Gottes Wort
So jeweils 10:00 Uhr folgende Vorträge:

16.02. „Wie man Satans Fallen meidet“
23.02. „Wissenschaft oder Bibel - worauf sollte man seine 

Hoffnung setzen?“
02.03. „Biblische Grundsätze - eine Hilfe bei heutigen Pro-

blemen?“
09.03. „In Frieden leben - heute und für immer“
16.03. Kreiskongress im Kongresszentrum Glauchau
23.03. „In einer gefährlichen Welt Sicherheit finden“

Mehr zu diesen Themen finden Sie unter www.jw.org.
Der Eintritt ist frei. Es werden keine Kollekten durchgeführt.
Königreichssaal der Zeugen Jehovas
Auf der Schwemme 13, 99885 Ohrdruf, OT Wölfis
Wolfgang und Elke Schubart.: 036253 25137
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Zustellreklamationen:
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer  

vollständigen Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder  
schriftlich per E-Mail: post @ wittich-langewiesen.de

Wir teilen 
schon 

seit 1959. 
Wir sind schon lange weltweit vernetzt 
und teilen Ideen und Wissen mit 
loka len Partnern. Damit arme und 
ausgegrenzte Menschen in Würde 
leben können. brot-fuer-die-welt.de
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FASZINATION

PADEL
FASZINATION

PADEL

Christian Bonk – Faszination Padel: 
Ausrüstung – Technik – Taktik – Regeln
Meyer & Meyer Verlag | 1. Auflage, Oktober 2024 
ISBN: 978-3-8403-7928-4

Faszination Padel ist DAS Buch für Padelspie-
ler, -vereine, und -interessierte. Das Handbuch 
beleuchtet alle Aspekte der rasant wachsenden 
Sportart und wird u.a. vom Deutschen Padel-
verband sowie von Trainerlegende Hernan 
Flores empfohlen.

Faszination Padel vermittelt ein umfassendes 
Wissen über Technik, Taktik und Regelkunde 
dieses überaus dynamischen Trendsports: 
Thematisiert werden grundlegende techni-
sche und taktische Fertigkeiten und Fähig-
keiten sowohl im Angriff als auch in der 
Verteidigung, aber auch bei Aufschlägen 
und Spezialschlägen. Das Buch informiert 
darüber hinaus über das Verbandsgesche-
hen in Deutschland, die richtige Ausrüs-
tung und über Padel als Wettkampfsport. 
Aber auch die Geschichte des Sports 
kommt in diesem Buch nicht zu kurz!

176 Seiten, in Farbe 

26,- €

Schnell, dynamisch, 
FUNtastisch
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Die ganze Welt der Trendsportart 
Padel auf einen Klick: www.padeleros.de

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

INKLUSIVLEISTUNGEN
·    Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Mombasa in der Economy Class

·  Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen im 
klimatisierten Reise- oder Minibus

·  7 Übern. im 4* Hotel Severin Sea Lodge
·  Halbpension (Frühstück & Abendessen)
• Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“
·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
·  FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)

Begleiten Sie uns an den Bamburi Beach 
nahe Mombasa / Kenia! Die Severin Sea Lodge 
ist eine Oase der Entspannung inmitten eines 
Palmengartens am Indischen Ozean. Die Hafen-
stadt Mombasa ist nur zwölf Kilometer von der 
Hotelanlage entfernt. Erleben Sie optional die 
atemberaubende und vielfältige Tierwelt Afrikas 
bei einer Safariverlängerung. Der musikalische 
Höhepunkt ist das Konzert unter Palmen „STARS 
UNTER AFRIKAS STERNE“ zugunsten der 
Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP. Freuen Sie 
sich auf die TOP Stars des deutschen Schlagers: 
Mickie Krause, Anita Hofmann, Stefan Mross 
und Wolfgang Trepper mit seiner Comedy Show.

50 € pro Person  vom Reisepreis kommen 
der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP zugu-
te und werden für einen Schulbau verwendet. 
www.fl y-and-help.de

E-Mail: reisen@fh-travel.de 
Veranstalter: FLY & HELP Travel, 
eine Marke der Prime Promotion GmbH

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.699 €
im DZ vom 27.02.-07.03.2026 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frankfurt 
 inkl. Flug, Halbpension 

und Konzert

Buchungscode:
LW26

Kenia Traumreise 2026
 mit FLY & HELP zum Konzert 

„Stars unter Afrikas Sternen“

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Live-Show „Abenteuer 
Weltumrundung“

Ihre Event-Highlights vor Ort

www.schlagernacht-kenia.de

Mickie Krause, Anita Hofmann, Stefan Mross und 
Wolfgang Trepper

Besuch einer FLY & HELP Schule buchbar. Besuch einer FLY & HELP Schule buchbar. 
Preis p.P.: 89 € (inkl. 50 € Extra-Spende an die Schule!)Preis p.P.: 89 € (inkl. 50 € Extra-Spende an die Schule!)

Buchungsmöglichkeiten als Grundreise1 o. mit 
Kurzsafari2, Badeverlängerung3 o. Langsafari4:
27.2. – 7.3. (9-tägig,7 Nächte)1 ab 1.699 € p. P.
27.2. – 9.3. (11-tägig, 9 Nächte)2 ab 2.399 € p. P.
24.2. – 11.3. (16-tägig, 14 Nächte)3 ab 2.149 € p. P. 
1.3. – 16.3. (16-tägig, 14 Nächte)4 ab 3.699 € p. P.

»Stars unter Afrikas Sternen« 

Ausführlicher Reiseverlauf! 



Anzeigenteil - 39 - Amtsblatt der Gemeinde Georgenthal  Nr. 2/2025



Anzeigenteil - 40 - Amtsblatt der Gemeinde Georgenthal  Nr. 2/2025

VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1117155

Zusammen mit 8 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus Tritan® 
Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer (wie 
links angegeben). Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur, solange der Vorrat reicht. 

Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu 
Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor 
Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Alex Kim, Nicolas Tantzen, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, 
USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694.

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG 60 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für 
Wein bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

ÜBER

50%
REDUZIERT!

8 Flaschen + 2 Weingläser statt € 93,58 nur € 3990

Weinvielfalt aus Spanien


